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Zusammenfassung:

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die auf das Bebauungsplangebiet des
Bebauungsplans Nr. 31„Mehrgenerationen-Zentrum Horänder und Wohnbebauung östlich Wiesen-
straße“ in Winkelhaid einwirkenden und vom Plangebiet ausgehenden Schallimmissionen untersucht
und beurteilt. Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen:

Verkehrsgeräusche

Der östliche und südliche Bereich des Plangebiets sind z.T. hohen Verkehrslärmpegeln ausgesetzt.
Zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV wäre die Errichtung eines Lärmschutzwalls
in einer Höhe von 7 m üGOK erforderlich und ist demnach nicht verhältnismäßig. Daher wird auf
Verkehrslärmkonflikte entlang der angrenzenden Straßen (Penzenhofener Hauptstraße sowie Umge-
hungsstraße) durch passive Maßnahmen (Schallschutzfenster mit fensterunabhängigen Lüftungen),
Ausschluss von schützenswerten Freibereichen oder Errichtung von Abschirmungen geeignet reagiert.

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) nördlich des Mehrgenerationen-Zentrums werden keine Lärmkon-
flikte prognostiziert und damit auch keine aktiven/passiven Maßnahmen erforderlich.

Ein durch das Planvorhaben aus schalltechnischer Sicht relevanter Ziel- und Quellverkehr ist nicht zu
erwarten. Die Auswirkungen der Planung auf die Verkehrsgeräusche in der Nachbarschaft sind dem-
nach nicht wesentlich.

Anlagengeräusche

Der auf das Plangebiet einwirkende Anlagenlärm führt am geplanten Mehrgenerationen-Zentrum zu
keinen Beurteilungspegeln, die die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete
überschreiten. Sogar die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Kurgebiete/Pflegeanstalten werden für
das geplante Mehrgenerationen-Zentrum eingehalten.

Für das nördliche allgemeine Wohngebiet werden am westlichen Rand des Baufeldes die Immissions-
richtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete überschreiten, weshalb eine Anpassung des
großen Baufeldes um 1,5 m nach Osten erforderlich wird.

Durch die Anlagen im Plangebiet sind keine negativen Auswirkungen auf die umliegende Nachbar-
schaft zu erwarten.

Für Anlagenlärm relevante Betriebsabläufe innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wur-
den Festsetzungsvorschläge erarbeitet, die die schalltechnische Verträglichkeit unter Berücksichtigung
mit der gewerblichen Vorbelastung sicherstellen.

Für die Satzung und Begründung wurden Textvorschläge unterbreitet, um etwaige Immissionskonflikte
planerisch zu lösen.
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1.  Aufgabenstellung

Die Horänder GmbH und Gemeinde Winkelshaid planen die Errichtung eines Mehrgenerationen-
zentrums und eines Wohngebiets in der Gemeinde Winkelhaid, welche als allgemeines Wohngebiet
gewidmet werden sollen. Das Baurecht soll über einen Bebauungsplan geschaffen werden.

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Staatsstraße St 2293 (Penzenhofener Hauptstraße). Nord-
westlich grenzen Gewerbenutzungen an das Plangebiet an. Westlich befinden sich Gebiete mit all-
gemeiner Wohnnutzung. Somit können relevante Verkehrs- und Anlagenlärmeinwirkungen nicht
grundsätzlich ausgeschlossen werden. Im Rahmen der vorliegenden Schalluntersuchung sind die Ver-
kehrs- und Anlagenlärmsituation zu prognostizieren und mithilfe der DIN 18005, der 16. BImSchV
und der TA Lärm zu beurteilen. Erforderlichenfalls sind Schallschutzmaßnahmen zu erarbeiten, um
etwaige Lärmkonflikte in Abstimmung mit den Planungsbeteiligten planerisch zu lösen. Für die Satzung
und Begründung des Bebauungsplans sind Vorschläge auszuarbeiten. Eine Überarbeitung des Be-
richts 700-5678-1 vom 07.05.2018 wurde erforderlich, da das nördlich an das Mehrgenerationen-
zentrum anschließende Gebiet in den Bebauungsplan mit aufgenommen und als allgemeines Wohn-
gebiet ausgewiesen werden soll.

Mit der Durchführung der Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure AG von der Horän-
der GmbH am 31.01.2018 beauftragt.

2.  Örtliche Gegebenheiten

Die derzeit unbebaute Fläche, im Folgenden Plangebiet bezeichnet, umfasst die Grundstücke mit den
Flurnummern 191, 192, 193, 194 und 196 und befindet sich nördlich der Penzenhofener Haupt-
straße (ST 2293). Für das Plangebiet soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, in dem ein Allge-
meines Wohngebiet festgesetzt werden soll. Nördlich zum Plangebiet in etwa 900 m Entfernung ver-
läuft die Autobahn A3. Östlich zum Plangebiet ist eine Umgehungsstraße vorgesehen [26]. Aus dem
Bebauungsplan Nr. 25 "Eyerbruch" geht hervor, dass sich nordwestlich zum Plangebiet ein Gewer-
begebiet befindet [27]. Gemäß Flächennutzungsplan befindet sich westlich des Plangebietes ein All-
gemeines Wohngebiet [28].

Das Plangebiet ist nach Nordosten ansteigend und wurde durch ein digitales Höhenmodell abgebil-
det. Die genauen örtlichen Gegebenheiten können den Übersichtslageplänen in Anlage 1 entnom-
men werden.

3.  Schalltechnische Grundlagen

Grundlage zur Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen im Rahmen der städtebaulichen Pla-
nung ist die mit der Bekanntmachung Nr. II B 8-4641.1-001/87 [1] des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Inneren eingeführte DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau [3] mit dem zugehörigen
Beiblatt 1 [4]. Wenngleich die Bekanntmachung auf die datierte Fassung der Norm aus dem Jahr
1987 verweist, wird im Weiteren auf die aktuelle Fassung der Norm aus dem Jahr 2002 Bezug
genommen. Die in Abbildung 1 enthaltenen Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 Teil
1 als Maßstab für die Beurteilung der festgestellten Lärmimmissionen beziehen sich auf den Rand der
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Bauflächen und sind ein in der Planung zu berücksichtigendes Ziel, von dem im Rahmen der städte-
baulichen Abwägung im Einzelfall nach oben (jedenfalls bei Verkehrslärmeinwirkungen) und unten
abgewichen werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu unterschied-
lichen Arten von Geräuschquellen (Gewerbe, Verkehr, Industrie, Freizeit) sollen die Geräusche der
verschiedenen Quellenarten jeweils isoliert mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert
werden.

Überschreitungen der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 [4] können bei Ver-
kehrsgeräuschen als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung unterschiedlicher Belange hingenom-
men werden, wenn gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet bleiben. Als gewichtiges
Indiz für das Vorliegen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse können die höheren Immissionsgrenz-
werte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [6]) herangezogen werden1. Der unmittel-
bare Anwendungsbereich der 16. BImSchV ist der Neubau oder die wesentliche Änderung von öf-
fentlichen Straßen oder von Schienenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen. Sie findet keine
Anwendung, wenn an einen bestehenden Verkehrsweg eine Wohnbebauung „herangeplant“ wird.
Gleichwohl werden die Anforderungen der 16. BImSchV auch im Rahmen der Bauleitplanung (hilfs-
weise) herangezogen, da in der 16. BImSchV festgelegt ist, bis zu welcher Grenze Verkehrslärm
entschädigungslos hinzunehmen ist. Im Rahmen der Abwägung (mit sonstigen Belangen) ist es des-
halb grundsätzlich möglich, den Orientierungswert der DIN 18005 bis zu den Immissionsgrenzwer-
ten der Verkehrslärmschutzverordnung (ohne weitergehende Schutzvorkehrungen) zu überschreiten.
Die Maßstäbe der 16. BImSchV werden regelmäßig für eine Abwägung der Belange des Lärmschut-
zes herangezogen. Das Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV kann in der Regel
nur bei Ausschöpfen der Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes hingenommen wer-
den. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind in der Übersicht in Abbildung 1 enthalten.

Eine Obergrenze stellen gesundheitsgefährdende Lärmpegel dar: Die verfassungsrechtlichen Zumut-
barkeitsschwelle einer gesundheitsgefährdenden Lärmbelastung gem. Art. 2 Abs. 2 GG („körperliche
Unversehrtheit“) liegt bei einer Dauerlärmbelastung von 70-75 dB(A) tags oder 60-65 dB(A) nachts.
Diese Pegel orientieren sich an den Lärmsanierungsgrenzwerten der Verkehrslärmschutzrichtlinien
[24].

Über die Auswirkung des Neubaus oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen hinaus ist
auch die Gesamtverkehrslärmsituation in der Nachbarschaft darzustellen und zu beurteilen (BVerwG,
Urt. v. 21.03.1996 - 4C9.95), sofern gesundheitsgefährdende Lärmbelastungen von mehr als 70/60
dB(A) Tag/Nacht und/oder Pegelerhöhungen von mehr als 2,1 dB(A) zu erwarten sind. Eine ver-
gleichbare Gesamtverkehrslärmbetrachtung ist im Rahmen der Umweltprüfung (Auswirkung auf die
Nachbarschaft) regelmäßig in raumbedeutsamen Planungen (Planfeststellungen, Bebauungspläne
usw.) durchzuführen. Zu Gesamt-Verkehrslärmbetrachtungen im Rahmen von Umweltprüfungen ist die

1 Sind bei Verkehrsgeräuschen die – hier hilfsweise heranzuziehenden – Grenzwerte der 16. BImSchV an schutzwürdigen
Gebäuden bzw. im Außenwohnbereich eingehalten, bedeutet dies, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse durch die Verkehrsgeräusche noch nicht als beeinträchtigt anzusehen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom
12.12.1990 [18])
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Rechtsprechung jedoch nicht so weitreichend wie bei Planfeststellungen zum Neubau oder der we-
sentlichen Änderung von Verkehrswegen. Insofern sind diese allgemeinen, nicht einem einzelnen Ver-
ursacher zuzuordnen Erhöhungen eher abwägungsfähig.

Entsprechend den in DIN 18005 -1: 2002-07 angegebenen Verfahren werden die Schallemissionen
und –immissionen des Straßenverkehrs nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS 90
[9] und die Schallemissionen und –immissionen des Schienenverkehrs nach der Richtlinie Schall 03
ermittelt und nach Beiblatt 1 der DIN 18005 beurteilt. Auf Grund einer Änderung des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes (Elftes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetztes vom 2. Juli
2013) ist der Abschlag von 5 dB(A) zur Berücksichtigung der geringeren Störwirkung von Schienen-
verkehrsgeräuschen (sog. „Schienenbonus“) für Planfeststellungsverfahren von Bahnstrecken ab dem
01.01.2015 nach 16. BImSchV nicht mehr anzusetzen. Zudem wurde zum 01.01.2015 die Ver-
kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) novelliert. Anlage 2 (zu § 4) der 16. BImSchV enthält ein
neues Berechnungsverfahren zur Ermittlung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03, am
01.01.2015 in Kraft getreten Die geänderten Bestimmungen beziehen sich formal nur auf den Neu-
bau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen (Anwendungsbereich der 16. BImSchV).
Allerdings sind die allgemeinen Bestimmungen des BImSchG Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. und die wertenden Maßstäbe der 16. BImSchV [6] auch im Rahmen der Abwä-
gung des Schallschutzes in der Bauleitplanung eine bedeutsame Grundlage. Darüber hinaus kann
erwartet werden, dass die geänderte rechtliche Grundlage auch in der Rechtsprechung als „aner-
kannte Regel der Technik“ Bindewirkung entfaltet. Aus Gründen der Lärmvorsorge erfolgen die Be-
rechnungen nach DIN 18005 [3] mit dem aktuellen Berechnungsverfahren für den Schienenverkehr
sowie ohne Schienenbonus (vgl. [20]).

Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen werden nach TA Lärm [5] in
Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [8] berechnet und beurteilt.

Der Bebauungsplan Nr. 25 "Eyerbruch" [27] legt für das nordwestlich zum Plangebiet gelegene
Gewerbegebiet Geräuschkontingente fest, die auf Basis der DIN 45691 [29] berechnet werden
müssen. Anders als bei der Berechnung basierend auf der DIN 9613-2, wo schallabschirmender
Einfluss von Nachbargebäuden berücksichtigt wird, erfolgt bei der Ausbreitungsberechnung basie-
rend auf der DIN 45691 [29] eine Berechnung im freien Feld.

Um im Zuge der Bauleitplanung spätere Lärmkonflikte zu vermeiden, erfordert der Belang des Schal-
limmissionsschutzes bei Gewerbe- und Anlagenlärmimmissionen einen Nachweis der Einhaltung der
einschlägigen Immissionsricht- bzw. Orientierungswerte unter Berücksichtigung der Summenwirkung
mit Sport- und Freizeitanlagen. Überschreitungen können, anders als bei Verkehrslärmeinwirkungen,
nicht mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden. Die in Abbildung 1 dargestellten
Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßge-
bend für die Beurteilung während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungs-
pegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt (sog. lauteste Nachtstunde).

Neben der Summenbetrachtung nach TA Lärm sind im Rahmen der Bauleitplanung gemäß
DIN 18005 auch einzelne Schallquellenarten isoliert zu beurteilen. Dies betrifft insbesondere Sport-
oder Freizeitlärm und Geräusche von sozialen Einrichtungen, die jedoch im vorliegenden Fall nicht
relevant sind.
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Abbildung 1: Übersicht – Orientierungs-, Immissionsgrenz- und Immissionsrichtwerte

Die erforderlichen Schallausbreitungsrechnungen für Verkehrsgeräusche werden gemäß DIN 18005
[3] und 16. BImSchV [6] entsprechend der RLS-90 [9] durchgeführt. Die Ermittlung und Beurteilung
von Anlagen-/Gewerbegeräuschen erfolgt nach TA Lärm [5] entsprechend den Regelwerken
VDI 2571 [11], DIN ISO 9613-2 [8] und DIN 45691 [29] mit dem EDV-Programm IMMI [16].

4.  Verkehrsgeräusche

Relevante Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet gehen von den nahegelegenen Straßenverkehrs-
wegen (Penzenhofener Hauptstraße (St 2293), Umgehungsstraße, Wiesenstraße und Kanzelschlag)
aus, wobei es für die bauliche Umsetzung der Umgehungsstraße noch keinen konkreten Zeitplan gibt.
Da jedoch mit der Errichtung der Straße gerechnet werden muss, ist sie bei der Verkehrslärmberech-
nung zu berücksichtigen.

4.1  Schallemissionen

Im Folgenden werden die Schallemissionen der relevanten Straßenverkehrswege beschrieben. Die
vollständigen Eingabedaten des Verkehrslärms können der Anlage 2 entnommen werden. Die ge-
naue Lage der einzelnen Straßen ist aus den Lageplänen in Anlage 1 ersichtlich.

Straßenverkehr

Für das Vorhaben gibt es kein Verkehrsgutachten. Es wurden Verkehrszahlen verwendet, die im Zuge
der Errichtung der Umgehungsstraße [30] erhoben wurden. Ob und wann die Umgehungsstraße
errichtet wird, ist nicht bekannt. Die Verkehrsmengen sind als DTV-Werte angegeben, die sich auf das
Jahr 2015 beziehen. Für die Prognose für das Jahr 2030 wurde auf der sicheren Seite liegend von
einem jährlichen Zuwachs des Verkehrs von 1% ausgegangen.

Anwendungsbereich

Regelwerk

Beschreibung

Nacht3) Tag Nacht Nacht6) Tag7) Nacht

Verkehr Gewerbe
lauteste
Stunde

Spitzen-
pegel

Spitzen-
pegel

außerhal
b

Ruhezeit4)

innerhalb
Ruhezeit5)

lauteste
Stunde

Spitzen-
pegel

Spitzen-
pegel

Nutzungsgebiet
Krankenhäuser 57 47 70 60 45 35 75 55 45 45 35 75 55

Schulen 57 47 70 60

Altenheime 57 47 70 60

Kurheime 57 47 70 60

Kurgebiete 45 35 75 55 45 45 35 75 55

Pflegeanstalten 45 35 75 55 45 45 35 75 55

Reines Wohngebiet (WR) 50 40 35 59 49 70 60 50 35 80 55 50 45 35 80/75 55
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 40 59 49 70 60 55 40 85 60 55 50 40 85/80 60

3) Beurteilungszeit nachts lauteste volle Stunde zwischen 22:00 bis 06:00 Uhr (z. B. 22-23 Uhr oder 5-6 Uhr)

2) Beurteilungszeit tags 06:00 bis 22:00 Uhr mit Ruhezeiten (Zuschlag KR = 6 dB) werktags 6-7 und 20-22 Uhr sowie sonn-/feiertags 6-9, 13-15 und 20-22 Uhr

Für diese Nutzungsgebiete gibt
es keine Orientierungswerte.

Für diese Nutzungsgebiete gibt es keine Immissionsrichtwerte.

Für diese Nutzungsgebiete gibt es keine
Immissionsgrenzwerte.

1) Beurteilungszeit tags 06:00 bis 22:00 Uhr (16 h) und nachts 22:00 bis 06:00 Uhr (8 h)

Nacht1) Tag2)

Tag

Orientierungswert [dB(A)] Immiss ionsgrenzwert [dB(A)] Immiss ionsrichtwert [dB(A)]

Tag1)Beurteilungszeit Tag1)

Nacht1)

Tag1) Nacht1)

Straße + Schiene Straße gen. und nichtgenehmigungsbed. Anlagen z.B. Sportplätze, Fußballstadien etc.

Bauleitplanung Verkehrslärm Gewerbelärm Sportlärm

DIN 18005
16. BImSchV VLärmSchR 97 TA Lärm 18. BImSchV
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Bei der im Süden des Plangebiets verlaufende Penzenhofener Hauptstraße handelt es sich um eine
Kreisstraße. Der zugrundeliegende Schwerverkehrsanteil wurde aus Baysis [31] entnommen und ge-
mäß RLS-90 auf den Tag und –Nachtzeitraum umgerechnet. Die Umgehungsstraße, welche auch als
Kreisstraße geplant ist, wurde mit demselben Schwerverkehrsanteil wie die Penzenhofener Haupt-
straße angesetzt, da es keine eigene Verkehrsprognose gibt. Der Kanzelschlag ist eine Gemein-
destraße, für die keine Schwerverkehrsanteile vorliegen und daher ein Schwerverkehrsanteil von
3%/1% tags/nachts angenommen wurde. Die direkt westlich an das Plangebiet angrenzende Wie-
senstraße ist eine Gemeindestraße, für die keinerlei Verkehrszahlen vorliegen. Es wurde ein DTV-Wert
von 1000 Kfz/Tag und ein Schwerverkehrsanteil von 3%/1% tags/nachts angenommen.

Die Schallemissionen des Straßenverkehrs wurden nach RLS-90 [9] berechnet. Nach RLS-90 erfor-
derliche Zuschläge für Mehrfachreflexionen und Ampeln sind im vorliegenden Fall nicht zu berück-
sichtigen. Die resultierenden Schallemissionspegel sind Mittelungspegel in 25 m Abstand von der
Mitte der jeweiligen Fahrbahn für eine mittlere Höhe des Schallstrahls über Grund von 2,25 m bei
Berücksichtigung von nicht geriffeltem Gussasphalt als Straßenoberfläche. Die genauen Eingabeda-
ten der Straßenverkehrswege können der Anlage 2 entnommen werden.

4.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen wurden die Schallimmissionen durch Ausbreitungsberechnung
für den Straßenverkehrslärm nach RLS-90 [9] bestimmt. Die berechneten Beurteilungspegel gelten für
leichten Wind vom Verkehrsweg zum Immissionsort und Temperaturinversion (Mitwindsituation). Bei
anderen Witterungsbedingungen und in Abständen von etwa über 100 m können deutlich niedrigere
Schallpegel auftreten.

Im Vergleich zum Nullfall erhöhen sich durch die Errichtung des Mehrgenerationen-Zentrums die Stra-
ßenverkehrsmengen durch den zusätzlichen Ziel- und Quellverkehr nur unmaßgeblich, weshalb von
einer gesonderten Betrachtung des Nullfalls abgesehen werden kann. Die Beurteilung erfolgt für den
Planfall nach Errichtung des Mehrgenerationen-Zentrums und der Ausweisung des allgemeinen
Wohngebiets im nördlichen Anschluss. Eine Gegenüberstellung des Plan- und des Nullfalls erfolgt
lediglich um mögliche Betroffenheiten in der Nachbarschaft durch die sich ändernde Bebauung dar-
zustellen. Die Erschließung des Zubringers zum Mehrgenerationen-Zentrum über die Wiesenstraße
wird voraussichtlich nicht öffentlich gewidmet, da lediglich das Mehrgenerationen-Zentrum über das
Straßenstück erschlossen wird, und wird deshalb nicht anhand der 16. BImSchV als Verkehrslärm
(Neubau von einer Straße) bewertet sondern in Kapitel 5 als Anlagenlärm. Für das allgemeine Wohn-
gebiet im nördlichen Anschluss an das Mehrgenerationen-Zentrum liegen noch keine konkreten Pla-
nungen vor, weshalb hier noch keine Zubringer, ggf. Tiefgaragen, etc. untersucht werden können.
Die spätere Planung muss diese Bereiche jedoch so vorsehen, dass hierdurch keine Konflikte in der
westlichen Nachbarschaft entstehen. In der vorliegenden Untersuchung werden dahingehend ledig-
lich die auf das Wohngebiet einwirkenden Immissionen ermittelt, beurteilt und somit die Eignung als
allgemeines Wohngebiet untersucht.

Die berechneten Schallimmissionen des Verkehrslärms sind für eine Aufpunkthöhe von h = 2 m und
h = 6 m über Gelände tags/nachts in Anlage 4 flächenhaft dargestellt.
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Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die höchsten Verkehrslärmpegel am östlichen Rand des
Plangebietes entlang der Umgehungsstraße mit bis zu 64/55 dB(A) Tag/Nacht auftreten. Am süd-
östlichen Rand des Plangebietes liegen Beurteilungspegel von bis zu 62/52 dB(A) tags/nachts vor.
Mit zunehmendem Abstand zu der östlich gelegenen Umgehungsstraße und der südlich gelegenen
Penzenhofener Hauptstraße nehmen die Beurteilungspegel ab, sodass am nördlichen Rand des ge-
planten Mehrgenerationen-Zentrums Beurteilungspegel von etwa 52/42 dB(A) Tag/Nacht und ent-
lang der westlichen Plangebietsgrenze von bis zu 51/42 dB(A) Tag/Nacht vorliegen. Die höchsten
Verkehrslärmpegel in dem geplanten nördlich anschließenden Wohngebiet treten am östlichen Rand
auf und betragen 57/48 dB(A) tags/nachts. Am nördlichen Rand des Plangebiets liegen die Beurtei-
lungspegel bei 51/42 dB(A) tags/nachts. Am westlichen Rand des geplanten Wohngebiets betragen
die Beurteilungspegel bis zu 52/43 dB(A) tags/nachts.

Zur Beurteilung der Verkehrslärmsituation werden die Orientierungswerte von 55/45 dB(A)
tags/nachts der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete herangezogen. Die Orientierungswerte
der DIN 18005 werden tagsüber für das Plangebiet um bis zu 9 dB(A) überschritten sowie nachts
um bis zu 10 dB(A) überschritten.

Zusätzlich zu den flächenhaften Schallausbreitungsberechnungen wurden die Schallimmissionen des
Verkehrslärms an ausgewählten Seiten der Planbebauung etagenweise als Einzelpunkte berechnet.
Für das nördlich anschließende Wohngebiet wurden Immissionsorte auf die Baugrenzen [23] gelegt
und etagenweise als Einzelpunkte (bis OG 2) berechnet. Die vollständige Ergebnisliste der Einzel-
punktberechnung ist in Anlage 3 enthalten. Die genaue Lage der betrachteten Immissionsorte kann
den Lageplänen in Anlage 1 entnommen werden. Eine Zusammenstellung einiger repräsentativer Im-
missionsorte im Plangebiet ist aus folgender Tabelle ersichtlich.

Tabelle 1: Verkehrsgeräusche – Beurteilungspegel an Einzelpunkten, Planfall [dB(A)]

Immissionsort Beurteilungspegel
Prognose Planfall

Orientierungswert der
DIN 18005 (WA)

Überschreitung der
Orientierungswerte

Bez. Tag  Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Gebäude

IO1 OG4 V 60 50 55 45 5 5
IO2 OG4 V 57 48 55 45 2 3
IO3 OG4 V 53 44 55 45 - -
IO4 OG3 V 54 45 55 45 - -
IO5 OG3 V 55 46 55 45 - 1
IO6 OG4 V 54 45 55 45 - -

Nördliches Wohngebiet
IO 1 WG OG2 52 42 55 45 - -
IO 2 WG OG2 55 45 55 45 - -
IO 3 WG OG2 54 44 55 45 - -



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-5678-2 Seite 14 von 34

Tabelle 1: Verkehrsgeräusche – Beurteilungspegel an Einzelpunkten, Planfall [dB(A)]

Immissionsort Beurteilungspegel
Prognose Planfall

Orientierungswert der
DIN 18005 (WA)

Überschreitung der
Orientierungswerte

Bez. Tag  Nacht Tag Nacht Tag Nacht

IO 4 WG OG2 52 43 55 45 - -
IO 5 WG OG2 52 42 55 45 - -

Ebenerdige Freibereiche

IO 1 FB 53 -1) 55 -1) - -1)

IO 2 FB 53 -1) 55 -1) - -1)

IO 3 FB 54 -1) 55 -1) - -1)

IO 4 FB 40 -1) 55 -1) - -1)

Balkone Freibereiche

IO 1 B OG3 56 -1) 55 -1) 1 -1)

IO 2 B OG2 51 -1) 55 -1) - -1)

IO 3 B OG3 52 -1) 55 -1) - -1)

IO 4 B OG4 54 -1) 55 -1) - -1)

IO 5 B OG4 60 -1) 55 -1) 5 -1)

IO 6 B OG4 57 -1) 55 -1) 2 -1)

IO 7 B OG3 55 -1) 55 -1) - -1)

1) Keine Schutzbedürftigkeit nachts

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die höchsten Verkehrsgeräuschpegel bis zu 60/50 dB(A)
tags/nachts im südlichen Bereich der östlichen Planbebauung (Ostfassade) entlang der Umgehungs-
straße betragen (vgl. IO1 OG4 V). Entlang der südlichen Penzenhofener Hauptstraße (vgl. IO5-
OG4 V, keine Immissionsorte an den südlichen Fassaden) treten Beurteilungspegel durch Verkehrs-
geräusche von bis zu 55/46 dB(A) Tag/Nacht auf. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für WA
von 55/45 dB(A) Tag/Nacht werden an den Plangebäuden entlang der Umgehungsstraße um bis
zu 5/5 dB(A) tags/nachts und im südlichen Plangebietsteil um bis zu 1 dB(A) nachts überschritten.

In der Entwurfsplanung ([21], [22]) sind mehrere Freibereiche vorgesehen. An der westlichen Plan-
gebäudeseite sind Terrassen vorgesehen (vgl. IO3 FB). Im südlichen Plangebietsteil, zwischen dem
westlichen und östlichen Hauptgebäude ist eine größere Terrasse (vgl. IO1 FB) und kleinere Terrassen
(vgl. IO 2 FB) vorgesehen. Desweiteren ist ein Freibereich im Innenhof (Eingeschlossen durch die
Hauptgebäude) (vgl. IO4 FB) vorgesehen. Für Freibereiche erfolgt eine Betrachtung der Beurteilungs-
pegel nur im Tagzeitraum. Es werden zur Bewertung die Orientierungswerte der DIN 18005 für
Allgemeine Wohngebiete oder Parkanlagen von 55 dB(A) tagsüber herangezogen. Für die westlich
gelegenen Terrassen können die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten werden. Auch der
Freibereich im Innenhof und die Terrasse im südlichen Plangebietsteil unterschreiten die Orientierungs-
werte der DIN 18005.
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An den Balkonen, die gemäß [21] am westlichen und östlichen Hauptgebäude an der westlichen und
östlichen Fassadenseite vorgesehen sind, treten im südlichen Bereich der östlichen Fassadenseite des
östlichen Hauptgebäudes Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) tags auf und überschreiten damit
die Orientierungswerte der DIN 18005 für WA um bis zu 5 dB(A). Im nördlichen Bereich liegen
Beurteilungspegel von bis zu 57 dB(A) vor und liegen demnach 2 dB(A) über den Orientierungswer-
ten der DIN 18005 für WA. Am westlichen Hauptgebäude treten auf der Westfassade an den Bal-
konen im südlichen Bereich Beurteilungspegel von bis zu 56 dB(A) auf und liegen somit 1 dB(A) über
den Orientierungswerten der DIN 18005 für WA.

4.3  Abwägung von Schallschutzmaßnahmen und Lösungsvorschläge

Insbesondere aufgrund der Nähe des Plangebietes zur Umgehungsstraße treten im Plangebiet und
an den Plangebäuden Pegelüberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 auf, so dass
ein Schallschutzkonzept erforderlich wird, um ein gesundes Wohnen und Arbeiten zu gewährleisten.
Unter alleiniger Berücksichtigung der Penzenhofener Hauptstraße würden am Plangebäude die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 eingehalten werden. Ein zusätzlicher Schallschutz wäre nicht erfor-
derlich.

Entsprechend der Systematik der DIN 18005 können Überschreitungen der Orientierungswerte des
Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden, wobei
die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [6] i. d. R. einen gewichtigen Hinweis
dafür darstellt, dass einer Abwägung keine grundsätzlichen schalltechnischen Gesichtspunkte entge-
genstehen und (noch) gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorliegen. Die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV betragen

- für Wohngebiete (WR, WA) 59/49 dB(A) Tag/Nacht

In der folgenden Abbildung sind die Konfliktpegelkarten mit Überschreitung der Orientierungswerte
der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete, der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohn-
gebiete (WR, WA) sowie mit Überschreitung „gesundheitsgefährdender“ Verkehrslärmpegel (vgl. Ab-
schnitt 3) dargestellt (tags: 55 ≤ 59 ≤ 65 dB(A); nachts: 45 ≤ 49 ≤ 60 dB(A)).
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Abbildung 2: Verkehrsgeräusche – Konfliktpegelkarten Planfall

h = 2 m

h = 6 m
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Es zeigt sich, dass

- im gesamten Plangebiet keine gesundheitsgefährdenden Verkehrslärmpegel (65/60 dB(A)
tags/nachts) auftreten.

- für die geplanten Freibereiche für das Mehrgenerationen-Zentrum die Orientierungswerte
der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags eingehalten werden.

- darüber hinaus die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete
durch die Planbebauung im westlichen Plangebietsteil und im nördlichen Plangebietsteil so-
wohl tags als auch nachts eingehalten werden. Grundsätzlich führt die nahezu geschlossene
Randbebauung zu einer Schallabschirmung, so dass dahinterliegend die Immissionsgrenz-
werte der Verkehrslärmschutzverordnung für Allgemeine Wohngebiete zuverlässig eingehal-
ten werden können.

- im gesamten geplanten nördlichen allgemeinen Wohngebiet die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete eingehalten werden.

- im geplanten nördlichen allgemeinen Wohngebiet die Orientierungswerte der DIN 18005
für allgemeine Wohngebiete bis auf einen ca. 20 m breiten Bereich am südöstlichen Rand
des geplanten Wohngebiets eingehalten werden.

Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Außenbauteilen (Wände, Fens-
ter usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ [15] ergeben. Aufgrund des Art. 13 Abs. 2
BayBO ist der/die Bauherr(in) verpflichtet, die hierfür erforderlichen Maßnahmen nach der Tabelle
8 der DIN 4109, November 1989 im Rahmen der Bauausführungsplanung zu bemessen. Die Lärm-
pegelbereiche nach DIN 4109 werden nicht festgesetzt, sondern lediglich die Anwendung der
DIN 4109. Im Rahmen der Bauausführungsplanung sind bei der Dimensionierung des Schalldämm-
Maßes der Außenbauteile die Nebenbestimmungen, insb. beim Zusammenwirken von Gewerbe- und
Verkehrslärm gemäß Nr. 5.5.7 der DIN 4109 zu berücksichtigen. Informativ wird auf Grundlage des
berechneten Verkehrslärms und ohne Berücksichtigung des Gewerbelärms der Lärmpegelbereich III
nach Tabelle 8 der DIN 4109 von 1989 an den Plangebäuden nicht überschritten.

In das Verfahren der DIN 4109 vom November 1989, die zum Zeitpunkt der Erstellung der vorlie-
genden Schalluntersuchung in Bayern offiziell bauaufsichtlich eingeführt ist, geht nur der Tagespegel
ein. Darüber hinaus wird insbesondere bei Wohnnutzungen zum Schutz des Nachtschlafes entspre-
chend dem Stand der Technik der Nachtpegel berücksichtigt (siehe DIN 4109 [15] von Juli 2016
oder VDI 2719), wenn die Differenz zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB (A) beträgt. Es
kann erwartet werden, dass in diesem Fall strengere Anforderungen resultieren.

Ein ausreichender Schallschutz wird bei Einhaltung der IGW der 16. BImSchV durch die ohnehin
erforderliche Bemessung des Schallschutzes der Außenbauteile (Wände, Fenster usw.) nach
DIN 4109 (passiver Schallschutz) sichergestellt. In den Bereichen des Plangebietes mit Überschrei-
tungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Wohngebiete und/oder mit Überschreitungen
gesundheitsgefährdender Beurteilungspegel müssen weitergehende aktive und/oder passive Schall-
schutzmaßnahmen getroffen werden, die über die Mindestanforderungen zum Schallschutz von Au-
ßenbauteilen nach DIN 4109 hinausgehen.
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Da das Plangebiet zum Teil hohen Pegeln ausgesetzt ist, ist ein Abrücken von der Umgehungsstraße
und der Penzenhofener Straße nicht sinnvoll möglich. Eine Errichtung aktiver Maßnahmen (z. B.
Schallschutzwände, -wälle, Kombinationen Wand/Wall) ist eine Möglichkeit, eine Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV zu erzielen. Für das nördliche allgemeine Wohngebiet sind
keine weitergehenden Schallschutzmaßnahmen erforderlich, sodass die nachfolgende Maßnahmen-
kombination nur auf die betroffenen Bereiche des Mehrgenerationen-Zentrums abzielt.

Es wird daher folgendes Schallschutzkonzept vorgeschlagen:

Schallschutz für Plangebäude

Sehr hohe Pegel >65/60 dB(A) treten im gesamten Plangebiet nicht auf. In den Bereichen des Plan-
gebietes mit Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeine Wohnge-
biete, jedoch mit Unterschreitung gesundheitsgefährdender Verkehrslärmpegel kann der notwendige
Schallschutz für schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnungen durch aktive Maßnahmen (Wall,
Wand) oder alternativ durch passive Maßnahmen, d. h. durch ein ausreichendes Schalldämm-Maß
der Außenbauteile wie Fenster, Dach usw., in Verbindung mit fensterunabhängigen Lüftungen herge-
stellt werden.

Eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete liegt
lediglich für den Balkon im OG 4 (IO 5 B OG 4) und den Fenstern im OG 3 (IO 1 V OG 3) und
OG 4 (IO 1 V OG 4) vor. Am östlichen Plangebäude geht aus den Grundrissen des Mehrgeneratio-
nen-Zentrums [21] hervor, dass sich an der Südfassade lediglich Fenster zum Flur befinden und de-
menstprechend hier keine Immissionsorte entstehen. Ursächlich für die Überschreitungen der Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV ist die geplante Umgehungsstraße. Ob die Umgehungsstraße reali-
siert wird ist nicht bekannt. Durch die Errichtung eines Lärmschutzwalls, bzw. einer Lärmschutzwand
können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV unterschritten werden.

In einem iterativen Verfahren wurde die notwendige Höhe der Lärmschutzanlage bestimmt, damit die
Immissionsgrenzwerte in den jeweiligen Geschosshöhen eingehalten werden. Folgende Lärmschutz-
wall- bzw. wandhöhen sind erforderlich:

Tabelle 2: Verkehrsgeräusche – erforderliche LSW-Höhe zur Einhaltung der IGW an Einzel-
punkten, Planfall [dB(A)] pro Stockwerk

Immissionsorte
Lärmschutzwandhöhe in [m]

<59 dB(A) (Balkon IO 5 B) <49 (Fenster IO 1 V)
OG 3 0 m 6 m
OG 4 7 m 7 m

Die Abmessung des Walls bzw. der Wand ist gemäß Abbildung 3 ersichtlich. Zusätzlich sind die
Verkehrslärmbelastungen unter Berücksichtigung einer 7 m hohen Lärmschutzwand dargestellt.
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Abbildung 3: Konfliktpegelkarte, Lärmschutzwand (7 m hoch) auf Berechnungshöhe h = 6 m

Im Erdgeschoss und den Obergeschossen 1 und 2 werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV ohne Wand/Wall eingehalten. Durch die Errichtung einer 7 m hohen Lärmschutzanlage können
die Immissionsgrenzwerte an allen Fassaden eingehalten werden. Unter den Aspekten der Verhält-
nismäßigkeit (kleiner Bereich der von Grenzwertüberschreitungen betroffen ist, dafür ist jedoch zum
Schutz eine sehr hohe Schallschutzanlage erforderlich) und der Ortsüblichkeit erscheint die Errichtung
einer Wand/Wall nicht notwendig. Zusätzlich gibt es aktuell keine konkreten Planungen, die die Um-
setzung der Ortsumfahrung vorsehen, sodass in vorliegendem Fall ein/e Lärmschutzwall bzw. -wand
errichtet werden würde, ohne dass sich dahinter eine Verkehrslärmquelle befindet. Daher wird im
vorliegenden Fall aus schalltechnischer Sicht die Umsetzung von passiven Maßnahmen unter Ver-
wendung fensterunabhängiger Lüftungseinrichtungen vorgeschlagen. Fensterunabhängige Lüftungs-
möglichkeiten werden notwendig, da die Schalldämmung der Außenbauteile nur wirksam ist, solange
die Fenster geschlossen sind. Insbesondere während der Nacht, in der Stoßlüftung nicht möglich ist,
muss eine Belüftung der Räume auch bei geschlossenen Fenstern möglich sein, wenn die Höhe des
Außenlärmpegels auch ein zumindest teilweises Öffnen der Fenster unmöglich macht. Ausnahmen
hiervon können zulässig sein, wenn die betroffenen Räume über ein Fenster an einer dem Verkehrs-
lärm abgewandten Gebäudeseite (< 59/49 dB(A) Tag/Nacht) belüftet werden können.

Schallschutz für Freiflächen

Die o.g. baulichen Schallschutzmaßnahmen zielen auf die Innenpegel von Aufenthaltsräumen in Ge-
bäuden ab. Für den Schallschutz von Frei- und Außenwohnbereichen mit Aufenthaltsqualität (Privat-
gärten, Terrassen, Parkanlagen, Balkone, Spielplätze, Kinderfreispielflächen o. Ä.) sind ggf. weitere
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Auch eignen sich aktive Schallschutzmaßnahmen, um eine Un-
terschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete zu erzielen.

LSW h=7 m
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Der erforderliche Schallschutz muss, sofern ebenerdige Freibereiche nicht ausgeschlossen werden
oder durch eine geeignete Gebäudestellung geschützt werden können, i. d. R. durch aktive Schall-
schutzmaßnahmen (Schallschutzwand, -wall, Geländeabsenkungen o. Ä.) hergestellt werden. Für Bal-
kone o. Ä. kann i. d. R. durch eine Verglasung (verglaste Loggien) entsprechend reagiert werden, die
auch öffenbar gestaltet werden kann. Dabei wird grundsätzlich als Mindestanforderung für Außen-
wohnbereiche (Terrassen, Privatgärten, Parkanlagen mit Aufenthaltsqualität, Balkone, Spielplätze
usw.) ein Beurteilungspegel von 59 dB(A) tags (Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemei-
nes Wohngebiet) angestrebt. Nachts (22-6 Uhr) entsteht auf Freibereichen keine Betroffenheit.

Am östlichen Hauptgebäude treten im südlichen Bereich für die Balkone Überschreitungen der Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete auf. Aus Tabelle 2 wird ersichtlich,
dass eine 7 m hohe Lärmschutzanlagen (Wall/ Wand) erforderlich wäre, um die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete an den einzelnen Immissionsorten einhalten zu
können. In den Freibereichen werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine
Wohngebiete bereits ohne Maßnahmen eingehalten, weshalb eine Darstellung auf einer Berech-
nungshöhe von 2 m entfallen kann.

Am östlich gelegenen Hauptgebäude wird entlang des südlichen Bereichs der östlichen Fassade der
Zielwert für Außenwohnbereiche im vierten Obergeschoss überschritten. Hier muss der Außenwohn-
bereich (Balkon) als verglaste Loggia bzw. Balkon (z. B. mit verschiebbaren Glaselementen oder
einseitig zum Lärm geschlossene Ausführungen) ausgeführt werden, so dass in der Mitte des Außen-
wohnbereiches ein Verkehrslärmpegel von 59 dB(A) tagsüber nicht überschritten wird, es sei denn
die jeweiligen Wohnungen verfügen über einen zweiten Außenwohnbereich mit Pegeln < 59 dB(A).

4.4  Neubau und wesentliche Änderung von Verkehrswegen

Der Neubau oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen fällt in den Anwendungsbereich der
Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV (vgl. Kapitel 3[6]). Im vorliegenden Fall liegt gemäß
der 16. BImSchV keine Änderung des Verkehrsweges vor, da die Verkehrswege und Verkehrsmengen
im Null- wie im Planfall gleich sind. Die Erschließung des Mehrgenerationen-Zentrums stellt voraus-
sichtlich keinen Straßenverkehrsweg mit öffentlicher Widmung dar, weshalb das Erschließungsstück
von der Wiesenstraße zum Mehrgenerationen-Zentrum keinen gemäß 16. BImSchV neuen Verkehrs-
weg darstellt.

4.5  Verkehrslärmauswirkungen auf die Nachbarschaft

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die verkehrliche Auswirkung der Planung auf die Nachbarschaft
darzustellen und zu bewerten. Das Planvorhaben führt durch Fassaden- und Wandreflexionen sowie
Gebäudeabschirmungen aufgrund der Planbebauung zu einer Änderung der Verkehrslärmsituation
in der Nachbarschaft. Dabei wurde für Berechnungen auf der sicheren Seite für die Planbebauung
ein Absorptionsverlust von Drefl = 1 dB angesetzt, wenngleich der tatsächliche Absorptionsverlust vsl.
höher ist.
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Die DIN 18005 [3] enthält keine Regelungen zum Umgang mit Pegelerhöhungen infolge eines Be-
bauungsplans. Die Auswirkungen des Planvorhabens werden im Hinblick auf die Verkehrslärmsitua-
tion für die betroffene Nachbarschaft hilfsweise nach den Maßgaben der 16. BImSchV [6] bewertet:
Im Sinne der 16. BImSchV gelten Änderungen des Beurteilungspegels aus Verkehrslärms von weniger
als 2,1 dB(A) als nicht wesentlich, sofern (mit Ausnahme von Gewerbegebieten) Verkehrslärmpegel
von 70/60 dB(A) Tag/Nacht nicht erreicht bzw. weitergehend überschritten werden. Zu Gesamt-
Verkehrslärmbetrachtungen im Rahmen von Umweltprüfungen ist die Rechtsprechung jedoch nicht so
weitreichend wie bei Planfeststellungen zum Neubau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrs-
wegen. Insofern sind diese allgemeinen, nicht einem einzelnen Verursacher zuzuordnen Erhöhungen
eher abwägungsfähig.

Einen ersten Anhaltspunkt für die verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens liefern die Diffe-
renzpegelkarten (Planfall – Nullfall) in Anlage 4. Darin zeigt sich, dass in der Nachbarschaft entlang
der Wiesenstraße sowie entlang des Kanzelschlags (Wohngebiet nördlich der Penzenhofener Haupt-
straße) Pegelreduzierungen auftreten.

Zusammenfassend zeigen die Berechnungsergebnisse, dass sich bei einer hilfsweisen Bewertung der
Auswirkung der Planung auf die Gesamtverkehrslärmsituation nach den Maßgaben der 16. BImSchV
rechnerisch nicht relevante Pegelerhöhung in der angrenzenden Nachbarschaft ergeben. Somit ent-
steht in der Nachbarschaft kein Anspruch auf Schadensersatz gemäß der 16. BImSchV.

4.6  Zusammenfassung Schallschutzmaßnahmen

Folgende Abbildung stellt die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen gegenüber Verkehrslärm dar.
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Abbildung 4: Verkehrsgeräusche – Erforderliche Schallschutzmaßnahmen

5.  Anlagengeräusche

Relevante Anlagenlärmimmissionen im Plangebiet können von dem nordwestlich zum Plangebiet ge-
legenen Gewerbegebiet "Eyerbruch" [27] ausgehen. Sonst befinden sich in näherer Nachbarschaft
keine Betriebe, die einen relevanten Lärmeintrag im Plangebiet zur Folge haben.

Bei der Beurteilung der Anlagengeräusche ist im Rahmen der Bauleitplanung aus Gründen der Lärm-
vorsorge eine Summenbetrachtung aller einwirkenden Anlagengeräusche (Gewerbe-, Sport- und Frei-
zeitanlagen) nach TA Lärm [5] durchzuführen. Im vorliegenden Fall sind Gewerbeanlagen im Umfeld
des Plangebietes sowie innerhalb des Plangebietes zu berücksichtigen. Sonstige Anlagen (Sport- und
Freizeitanlagen) sind nicht vorhanden.

Auf dem Plangebiet befinden sich derzeit keine Nutzungen. Eine Darstellung des Prognose-Nullfalls
und ein Vergleich mit dem Planfall sind daher nicht sinnvoll oder aussagekräftig. Grundsätzlich lässt

OG 4

OG 2 – OG 4
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das Vorhaben durch die Planung gegenüber der Bestandssituation ein höheres Potential von Anla-
gengeräuschen erwarten.

5.1  Anlagen außerhalb des Plangebietes – Vorbelastung

5.1.1  Schallemissionen

Im Folgenden werden die Schallemissionen der relevanten Anlagen und Betriebe beschrieben. Die
vollständigen Eingabedaten der Anlagengeräusche und ggf. Details zur Herleitung der Emissionsan-
sätze können der Anlage 2 entnommen werden. Die genaue Lage der einzelnen Schallquellen ist aus
dem Schallquellenplan in Anlage 1 ersichtlich.

Wie bereits erwähnt entsteht durch das nordwestlich zum Plangebiet gelegene Gewerbegebiet "Ey-
erbruch" [27] die einzige lärmtechnisch relevante Vorbelastung im Plangebiet. Im r.v. Bebauungsplan
Nr. 25 „Eyerbruch“ [27] der Gemeinde Winkelhaid sind Festsetzungen zum Schallschutz enthalten.
Der Bebauungsplan unterteilt die Gewerbefläche in 3 Teilflächen (GE1-GE3, GE4-GE5 und GE6)
und setzt für diese Lärmkontingente fest. Für jede der 3 Teilflächen setzt der Bebauungsplan [27] ein
Emissionskontingent von 57/42 dB(A)/m2 tags/nachts fest. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt gemäß
[27] nach der DIN 45691 [29].

Die genaue Lage der maßgebenden Anlagenquellen außerhalb des Plangebietes kann dem Über-
sichtslageplan in Anlage 1 entnommen werden. Die vollständigen Eingabedaten der Schallemissio-
nen sind in Anlage 2 dokumentiert.

5.1.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen wurden die Schallimmissionen im Plangebiet mittels Ausbrei-
tungsrechnung nach DIN 45691 [29] flächenhaft berechnet. Die berechneten flächenhaften Schal-
limmissionen des Anlagenlärms sind in der Anlage 5 enthalten. In Abbildung 5 sind die Ergebnisse
als Konfliktpegelraster (55/40 dB(A) Tag/Nacht für allgemeine Wohngebiete) für eine Aufpunkt-
höhe von h = 6 m über Gelände flächenhaft dargestellt.
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Abbildung 5: Anlagengeräusche – Konfliktpegelkarten, Vorbelastung

Die Berechnungen zeigen, dass am nordwestlichen des Plangebiets Beurteilungspegel von bis zu
60/45 dB(A) vorliegen. An der nordwestlichen Baugrenze des geplanten allgemeinen Wohngebiets
liegen Beurteilungspegel von bis zu 56/41 dB(A) tags/nachts vor. Bei Überschreitung der Immissi-
onsrichtwerte der TA Lärm sind Immissionsorte auszuschließen. Vor diesem Hintergrund muss im nörd-
lichen Baufeld des geplanten allgemeinen Wohngebiets im nördlichen Bereich ca. 1,5 m von der
westlichen Baugrenze nach Osten abgerückt werden (vgl. Abb. 6) um Konflikte gemäß TA Lärm zu
vermeiden. Es muss hierbei darauf hingewiesen werden, dass die Emissionskontingentierung des Ge-
werbegebiets "Eyerbruch" [27] anhand von bestehenden allgemeinen Wohngebäuden in nächster
Nachbarschaft erfolgte. Ob daher die Lärmabstrahlung unter Umständen in das bis dato unbebaute
Plangebiet höher ausfallen durfte und damit höhere Beurteilungspegel im geplanten allgemeinen
Wohngebiet vorliegen, kann ohne Einsicht in die betrieblichen Unterlagen des Gewerbegebiets "Ey-
erbruch" nicht abschließend beurteilt werden. Es wurden in dieser Untersuchung lediglich die aus dem
Bebauungsplan genannten Emissionskontingente angesetzt und die Verschiebung der Baugrenze da-
rauf ausgelegt.

Bei Beurteilungspegeln von bis zu 44/29 dB(A) tags/nachts werden die Immissionsrichtwerte der
TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 55/40 dB(A) tags/nachts im gesamten Gebiet für das
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geplante Mehrgenerationen-Zentrum zuverlässig eingehalten werden. Es werden zusätzlich die Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm für Pflegeanstalten und Kurgebiete von 45/35 dB(A) tags/nachts
eingehalten. Es sind keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich.

5.1.3  Zusammenfassung Schallschutzmaßnahmen Anlagen außerhalb

Abbildung 6: Anlagengeräusche – Erforderliche Schallschutzmaßnahmen

5.2  Anlagen innerhalb des Plangebietes – Zusatzbelastung.

Innerhalb des Plangebietes sind Infrastruktureinrichtungen (oberirdische Parkplätze für Personal und
Besucher, Betriebshof, Anlieferzonen, Hausanlagen) geplant.

5.2.1  Schallemissionen

Im Folgenden werden die lärmtechnisch relevanten geplanten Anlagen näher dargestellt.

Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher

Die schalltechnische Abbildung erfolgt nach der Parkplatzlärmstudie (PLS [17]). Es wurde im Tagzeit-
raum auf der sicheren Seite liegend das zusammengefasste Verfahren angesetzt (mit relevanten Park-
Suchverkehr) angewandt, um den Fahrzeugbewegungen durch Besucher Rechnung zu tragen. Im
Nachtzeitraum wurde das gesonderte Verfahren angesetzt, welches keine Parkplatzsuche berück-
sichtigt. Es sind insgesamt 60 Parkplätze vorgesehen. Es wird angenommen, dass sich auf jedem
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Stellplatz tagsüber (6-22 Uhr) 4 Bewegungen vollziehen und innerhalb der lautesten Nachtstunde
0,05 Bewegungen. D. h. es wurden insgesamt 240 Pkw-Bewegungen tagsüber und 3 Pkw-Bewegun-
gen (An- und Abfahrten) in der lautesten Nachtstunde (Berücksichtigung des Schichtwechsels, 5:00-
6:00 lauteste Nachtstunde) angesetzt. Kurzzeitige Geräuschspitzen treten durch das Schließen der
Türen mit einer Schallleistung von LWA,max = 92,5 dB(A) gemäß Parkplatzlärmstudie [17] auf. Die Zu-
bringung von der Wiesenstraße zum Mehrgenerationen-Zentrum wurde gemäß der RLS-90 [9] mit
14 Fahrten pro Stunde im Tagzeitraum (240 Fahrtbewegungen im Tagzeitraum/16) und 3 Fahrten
pro Stunde im Nachtzeitraum (lauteste Nachtstunde) angesetzt und anschließend in eine Emissions-
quelle gemäß DIN ISO 9613-2 [8] umgewandelt. Die genauen Eingabedaten können der Anlage 2
entnommen werden.

Anlieferungen

Zur Belieferung des Mehrgenerationen-Zentrums ist im nordöstlichen Plangebietsbereich eine Anliefe-
rungszone vorgesehen. Desweiteren ist eine weitere Anlieferungszone im südöstlichen Plangebietsbe-
reich vorgesehen. Für die Anlieferungen sind die An- und Abfahrten und das Be- und Entladen zu
berücksichtigen. Nach Auskunft des Betreibers [32] ergeben sich folgende Lieferhäufigkeiten für die
entsprechenden Anlieferzonen:

Nordöstliche Anlieferzone: Es findet einmal die Woche eine Müllabfuhr statt. Hier wird das
An- und Abfahren und das Wechseln der Container zum Ansatz gebracht. Desweiteren erfolgt
im Schnitt 30 mal im Jahr die Zu- und Abfahrt eines Bestattungswagens. Einmal wöchentlich
erfolgt ferner eine Warenanfuhr. Den worst-case abbildend wurden alle Anlieferungen (mit ei-
nem Bestattungswagen pro Tag) auf den selben Tag gelegt. Die Eingabedaten können der An-
lage 2 entnommen werden.

Südöstliche Anlieferzone: Täglich erfolgt eine Anlieferung per Sprinter von Backwaren und des
Metzgers. Desweiteren erfolgt einmal die Woche eine Lebensmittelanlieferung per Lkw und alle
2 Wochen eine Getränkeanlieferung, was sich - den worst-case darstellend - auf 4 Anlieferungen
pro Tag beläuft. Die Eingabedaten können Anlage 2 entnommen werden.

Müllentsorgung (Müllpressen)

Die Müllentsorgung setzt sich zum einen aus dem Wechseln der zwei Müllcontainer zusammen und
dem durch die zwei Müllpressen entstehenden betriebsbedingten Lärm. Für Müllpressen entsteht wäh-
rend des Pressvorgangs eine Lärmquelle mit einem Schallleistungspegel von LWA,max = 87 dB(A) [32].
Bei einem Betriebsvorgang von 5 Minuten pro Stunde, ergibt sich durch eine Zeitkorrektur von -10,8
dB(A) (Erklärung: 10*log(5 Minuten/60Minuten) ein Schallleistungspegel von LWA = 76,2 dB(A) für
die Müllpressen. Details zu den Schallemissionsansätzen für den Wechsel der Müllcontainer können
der Anlage 2 entnommen werden.

Haustechnik

Für die Haustechnik liegen noch keine genauen Angaben vor, weshalb auf den beiden Gebäudedä-
chern eine Flächenschallquelle angesetzt wurde und die zulässigen flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel ermittelt wurden, sodass in der Nachbarschaft die Immissionsrichtwerte für WA weiterhin
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eingehalten werden. Es wurde zum einen der maximal mögliche flächenbezogene Schallleistungspe-
gel ermittelt, damit die Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete in der
Nachbarschaft eingehalten werden. Zum zweiten wurde der zulässige flächenbezogene Schallleis-
tungspegel ermittelt, sodass im Plangebiet selber, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten
werden. Eine Ergebnisdarstellung der iterativen Ermittlung erfolgt in der Beurteilung unter Kapitel
5.2.2.

5.2.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Unter Berücksichtigung der Vorbelastung wurde die Anlagenlärmbelastung in der unmittelbaren
Nachbarschaft an Einzelpunkten berechnet. Es handelt sich bei der Nachbarschaft um ein Allgemei-
nes Wohngebiet, weshalb eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine
Wohngebiete von 55/40 dB(A) tags/nachts angestrebt wird. In der nachfolgenden Tabelle sind die
Beurteilungspegel der maßgebenden Immissionsorte in der Nachbarschaft dargestellt, mit maximal
möglichen Schallleistungspegeln der Hausanlagen.

Bei der Bildung der Beurteilungspegel sind nach TA Lärm Zuschläge zu berücksichtigen. Ein Ruhe-
zeitenzuschlag KR ist für die Beurteilung von Wohngebieten erforderlich, der Ruhezeitenschlag be-
trägt KR= 6 dB für Geräusche innerhalb der werktäglichen Ruhezeit (6:00 bis 7:00 Uhr und 20:00
bis 22:00 Uhr) und der Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen (06:00 bis 09:00 Uhr, 13.00 bis 15.00
Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr). Es wurde ein über den Tag gemittelter Ruhezeitenzuschlag von
KR = 2 dB(A) für Werktage berücksichtigt.

Tabelle 3: Anlagengeräusche: Beurteilungspegel an Einzelpunkten, Vorbelastung und Zusatz-
belastung [dB(A)]

Immissionsort Beurteilungspegel
Prognose Planfall

Immissionsrichtwert der
TA Lärm (WA)

Überschreitung der Im-
missionsrichtwerte

Bez. Tag 1) Nacht Tag Nacht Tag Nacht

IO1 OG2 A 50,9 36,9 55 40 - -

IO2 OG2 A 50,1 37,9 55 40 - -

IO3 OG2 A 48,8 36,5 55 40 - -

IO4 OG2 A 47,9 36,5 55 40 - -
1) inkl. Ruhezeitenzuschlag KR=2dB(A) für WA

Es zeigt sich, dass durch einen flächenbezogenen Schallleistungspegel von LWA" = 60/45 dB(A)
tags/nachts auf dem westlichen Hauptgebäude und LWA" = 60/50 dB(A) tags/nachts auf dem östli-
chen Hauptgebäude, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm gerade noch eingehalten werden, um der
Schutzbedürftigkeit der Bebauung im Plangebiet Rechnung zu tragen. Es treten Beurteilungspegel von
bis zu 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts auf. Die höchsten Beurteilungspegel treten im OG 4 an
der Ostfassade des östlichen Gebäudes auf (vgl. IO 3 Anl. innerh. OG 4 und IO 4 Anl. Innerh. OG4
Anlage 1) auf. Aus den Lageplänen [21] geht hervor, dass sich an der Südseite der beiden Haupt-
gebäude, wo ebenerdig die höchsten Anlagenlärmbelastungen aufgrund der Anlieferungen auftre-
ten, keine Immissionsorte befinden. Es kann vor diesem Hintergrund ein ausreichender Schutz der
Bewohner erwartet werden. Bei der Dimensionierung der Außenbauteile ist die Vorbelastung durch
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die eigene Nutzung zu berücksichtigen. Auflagen zu weitergehenden Schallschutzmaßnahmen erge-
ben sich jedoch nicht. Im geplanten nördlich anschließenden Wohngebiet treten aufgrund der Anla-
gen des Mehrgenerationen-Zentrums an den südlichen Baugebietsgrenzen des geplanten allgemei-
nen Wohngebiets Beurteilungspegel von bis zu 54/36 dB(A) auf. Vor diesem Hintergrund entstehen
keine Konflikte durch die Anlagen des Mehrgenerationen-Zentrums im nördlich geplanten allgemei-
nen Wohngebiet.

Das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm wird alleine aufgrund des Abstandsmaßes ab einem Abstand
von etwa 8/17 m tags/nachts im WA eingehalten. Im vorliegenden Fall beträgt der Abstand mindes-
tens 20 m zur nächstgelegenen WA-Nutzung.

Optimierungsmöglichkeiten

Lärmrelevante haustechnische Anlagen sollten auf dem östlichen Hauptgebäude errichtet werden.
Dabei ist nachzuweisen, dass diese zu keiner relevanten Pegelerhöhung führen (10 dB(A) unter Im-
missionsrichtwert, bzw. unter Berücksichtigung der Vorbelastung die Immissionsrichtwerte sowohl am
Plangebäude als auch in der Nachbarschaft zuverlässig einhalten). Stellplätze, die im Nachtzeitraum
genutzt werden, sollten im größtmöglichen Abstand zu nachts schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen
errichtet werden, ggf. durch eine entsprechende Parkplatzkennzeichnung.

6.  Formulierungsvorschläge für den Bebauungsplan

6.1  Satzung

[1] Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind
technische Vorkehrungen gegen Außenlärm nach Tabelle 8 der DIN 4109, Nov. 1989, Schall-
schutz im Hochbau vorzusehen. Dies gilt auch bei Nutzungsänderungen einzelner Aufenthalts-
räume.

[2] Zur erforderlichen Belüftung sind bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen im Sinne der
DIN 4109, die lüftungstechnisch notwendige Fenster aufweisen, an denen der Beurteilungspe-
gel durch Verkehrslärm von mehr als 59 dB(A) tagsüber oder bei Aufenthaltsräumen von Woh-
nungen von mehr als 49 dB(A) in der Nacht überschritten wird, schallgedämmte Lüftungseinrich-
tungen oder gleichwertige Maßnahmen vorzusehen. Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen o-
der andere technisch geeignete Maßnahmen zur Belüftung sind beim Nachweis des erforderli-
chen Schallschutzes gegen Außenlärm zu berücksichtigen und können entfallen, sofern der be-
troffene Aufenthaltsraum durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Gebäudeseite
(< 59/49 dB(A) Tag/Nacht) belüftet werden kann.

[3] Eine Balkonnutzung ist im dargestellten Bereich für das OG 4 auszuschließen oder durch Schall-
schutzloggien so zu schützen, sodass ein Beurteilungspegel von 59 dB(A) tagsüber eingehalten
wird.

Alternativ zu [2] und [3]:
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Zum Schutz vor Verkehrslärm ist Errichtung einer 7 m hohen Lärmschutzanlage (Wall/ Wand
oder Wall-/Wandkombination, Bezugsnullpunkt h = 426,0 m üNN) entlang der östlichen Plan-
gebietsgrenze auf einer Mindestlänge von 85 m erforderlich

6.2  Begründung

In einer schalltechnischen Untersuchung (Möhler + Partner Ingenieure AG, Bericht Nr. 700-5678-2
vom April 2019) wurden die Ein- und Auswirkungen der zukünftigen Verkehrs- und Anlagengeräu-
sche auf und durch das geplante Vorhaben prognostiziert und mit den Anforderungen an den Schall-
schutz im Städtebau entsprechend der DIN 18005, 16. BImSchV und TA Lärm beurteilt.

Auf das Plangebiet einwirkende Verkehrsgeräusche

Mehrgenerationen-Zentrum

Nach Errichtung des Planvorhabens treten die höchsten Verkehrslärmpegel entlang der östlichen Bau-
feldgrenzen des geplanten Mehrgenerationen-Zentrums mit bis zu 60/50 dB(A) tags/nachts auf. An
den nördlichen Stirnseiten des Baufeldes des Mehrgenerationen-Zentrums ergeben sich Beurteilungs-
pegel von bis zu 54 dB(A) tags und 44 dB(A) nachts, an den südlichen Stirnseiten des Baufeldes
ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 59/50 dB(A) tags/nachts, wobei an der Südseite des
geplanten Mehrgenerationen-Zentrums keine Immissionsorte liegen. An der westlichen Baufeldgrenze
(westliches Hauptgebäude) treten Beurteilungspegel von bis zu 54/45 dB(A) tags/nachts auf. Auf
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den lärmabgewandten Gebäudeseiten mit Orientierung zum Innenhof (östliche Fassade vom westli-
chen Plangebäude und westliche Fassade vom östlichen Plangebäude) betragen die Beurteilungspe-
gel bis zu 57/48 dB(A) tags/nachts.

Die Beurteilung. erfolgt anhand der Anforderungen für ein Allgemeines Wohngebiet. Die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55/40 dB(A) tags/nachts wer-
den entlang der östlichen Baufeldgrenzen beim östlichen Hauptgebäude um bis zu 5/5dB(A)
tags/nachts, an den südlichen Stirnseiten um bis zu 4/5 dB(A) tags/nachts, an den nördlichen Stirn-
seiten und der Westseite werden die Immissionsrichtwerte eingehalten. An den lärmabgewandten
Seiten mit Orientierung zum Innenhof werden im südlichen Bereich die Orientierungswerte der DIN
18005 für Allgemeine Wohngebiete um 2/3 dB(A) tags und nachts überschritten.

An den geplanten ebenerdigen Freibereichen treten Beurteilungspegel von bis zu 54 dB(A) auf, so
dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für WA von 55 dB(A) tags eingehalten werden.

Bei den jeweils an der Ost- und Westseite an den Hauptgebäuden angeordneten Balkonen treten die
höchsten Beurteilungspegel im südlichen Bereich der östlichen Fassade des östlichen Hauptgebäudes
auf und betragen bis zu 60 dB(A) tags und überschreiten somit die Orientierungswerte der
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete um bis zu 5 dB(A). Die höchsten Beurteilungspegel an den
Balkonen am westlichen Hauptgebäude treten im südlichen Bereich der Westfassade auf und betra-
gen bis zu 56 dB(A), was einer Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 für WA von
1 dB(A) entspricht.

Entsprechend der Systematik der DIN 18005 können Überschreitungen der Orientierungswerte des
Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden, wobei
die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (hilfsweise) i. d. R. einen gewichtigen Hin-
weis dafür darstellt, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vorliegen. Die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV betragen für Wohngebiete 59/49 dB(A) tags/nachts. Gesundheitsgefähr-
dende Lärmpegel von 65 dB(A) und mehr treten im vorliegenden Fall nicht auf.

Allgemein gilt, dass sich die Mindestanforderungen an den Schallschutz von Außenbauteilen
(Wände, Fenster usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ergeben. Aufgrund des Art. 13
Abs. 2 BayBO ist der/die Bauherr(in) verpflichtet, die hierfür erforderlichen Maßnahmen nach der
Tabelle 7 der DIN 4109, Juli 2016 im Rahmen der Bauausführungsplanung zu bemessen. Die Lärm-
pegelbereiche nach DIN 4109 werden nicht festgesetzt, sondern die Anwendung der DIN 4109.

In den Bereichen des Plangebietes mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
müssen weitergehende aktive und/oder passive Schallschutzmaßnahmen getroffen werden, die über
die Mindestanforderungen zum Schallschutz von Außenbauteilen nach DIN 4109 hinausgehen.

Ursächlich für die Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ist die geplante Um-
gehungsstraße. Ob die Umgehungsstraße realisiert wird ist nicht bekannt. Verkehrsgeräusche verur-
sacht durch die Penzenhofener Hauptstraße unterschreiten die Orientierungswerte der DIN 18005
für Allgemeine Wohngebiete. Durch die Errichtung eines Lärmschutzwalls, bzw. einer Lärmschutz-
wand können die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV unterschritten werden. In einem iterativen
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Verfahren wurde die notwendige Höhe der Lärmschutzanlage bestimmt, damit die Immissionsgrenz-
werte in den jeweiligen Geschosshöhen eingehalten werden. Durch die Errichtung einer 7 m hohen
Lärmschutzanlage können die Immissionsgrenzwerte an allen Fassaden eingehalten werden. Unter
den Aspekten der Verhältnismäßigkeit (kleiner Bereich der von Grenzwertüberschreitungen betroffen
ist, dafür ist jedoch zum Schutz eine sehr hohe Schallschutzanlage erforderlich) und der Ortsüblichkeit
erscheint die Errichtung einer Wand/Wall nicht notwendig. Zusätzlich gibt es aktuell keine konkreten
Planungen, die die Umsetzung der Ortsumfahrung vorsehen, sodass in vorliegendem Fall ein/e Lärm-
schutzwall bzw. -wand errichtet werden würde, ohne dass sich dahinter eine Verkehrslärmquelle be-
findet. Daher wird im vorliegenden Fall aus schalltechnischer Sicht die Umsetzung von passiven Maß-
nahmen unter Verwendung fensterunabhängiger Lüftungseinrichtungen vorgeschlagen.

Da Wohnräume i.d.R. über geöffnete Fenster belüftet werden und die Lärmbelastungen bei geöffne-
ten Fenstern das Wohlbefinden der Bewohner beeinträchtigen können, wird festgesetzt, dass für
Wohnräume mit Außenlärmpegeln von mehr als 59/49 dB(A) tags/nachts eine schallgedämmte Lüf-
tungsmöglichkeit bzw. Lüftungskonzept vorzusehen ist, so dass ein hygienischer Luftwechsel auch bei
geschlossenen Fenstern ermöglicht wird. Das Lüftungskonzept kann beispielsweise auch Undichtigkei-
ten in der Gebäudehülle, die natürliche Belüftung über Fenster und/oder eine mechanische Belüftung
umfassen. Ausnahmen sind zulässig, wenn diese Räume über ein weiteres Fenster an einer lärmge-
schützten Seite belüftet werden können. Da an der südlichen Stirnseite der Baugrenzen keine Fenster
von Wohnräumen vorgesehen sind, treten lediglich im südlichen Bereich der östlichen Baugrenze des
östlichen Hauptgebäudes Beurteilungspegel größer 59/49 dB(A) tags/nachts auf.

Für zulässige Büronutzungen existieren eine Vielzahl technischer Möglichkeiten, wie zum Beispiel
Schallschutz-Kastenfensterkonstruktionen ggf. in Verbindung mit schallgedämmten Lüftungseinrichtun-
gen, die einen ausreichenden Schallschutz im Inneren und damit gesunde Arbeitsverhältnisse ermög-
lichen. Insoweit kann ein ausreichender Schallschutz durch technische Maßnahmen an den Plange-
bäuden mit Büronutzung entsprechend den Anforderungen der bauaufsichtlich eingeführten
DIN 4109 durch passive Schallschutzmaßnahmen hergestellt werden (ausreichendes Schalldämm-
Maß der Außenbauteile). Die erforderliche Belüftung kann bei Büroräumen durch eine kontrollierte
Zwangsbelüftung oder durch Stoßlüftung sichergestellt werden.

Die baulichen Schallschutzmaßnahmen zielen auf die Innenpegel von Aufenthaltsräumen ab. Der
erforderliche Schallschutz muss, sofern ebenerdige Freibereiche nicht ausgeschlossen werden oder
durch eine geeignete Gebäudestellung geschützt werden können, i. d. R. durch aktive Schallschutz-
maßnahmen (Schallschutzwand, -wall, Geländeabsenkungen o. Ä.) hergestellt werden. Für Balkone
o. Ä. kann i. d. R. durch eine Verglasung (verglaste Loggien) entsprechend reagiert werden, die auch
öffenbar gestaltet werden kann. Dabei wird grundsätzlich als Mindestanforderung für Außenwohn-
bereiche (Terrassen, Privatgärten, Parkanlagen mit Aufenthaltsqualität, Balkone, Spielplätze usw.) ein
Beurteilungspegel von 59 dB(A) tags (Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeines Wohn-
gebiet) angestrebt. Nachts (22-6 Uhr) entsteht auf Freibereichen keine Betroffenheit.

Am östlich gelegenen Hauptgebäude wird entlang der östlichen Fassade im südlichen Bereich der
Zielwert für Außenwohnbereiche im vierten Obergeschoss überschritten. Hier müssen Außenwohnbe-
reiche als verglaste Loggien bzw. Balkone/Terrassen (z. B. mit verschiebbaren Glaselementen oder
einseitig zum Lärm geschlossene Ausführungen) oder Wintergärten ausgeführt werden, so dass in der
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Mitte des Außenwohnbereiches ein Verkehrslärmpegel von 59 dB(A) tagsüber nicht überschritten
wird, es sei denn die jeweiligen Wohnungen verfügen über einen zweiten Außenwohnbereich mit
Pegeln < 59 dB(A).

Wohngebiet nördlich des geplanten Mehrgenerationen-Zentrums

Für die zwei Baufelder des geplanten Wohngebiets im nördlichen Anschluss an das Mehrgeneratio-
nen-Zentrum werden Beurteilungspegel von bis zu 55/45 dB(A) tags/nachts prognostiziert. Die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 werden daher gerade noch eingehalten.

Über mögliche Außenwohnbereiche liegen noch keine Informationen vor, jedoch können diese ohne
schalltechnische Einschränkungen angelegt werden, da im ganzen nördlichen Bereich die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags unterschritten wer-
den. Für Außenwohnbereiche (Terrassen, Privatgärten, Parkanlagen mit Aufenthaltsqualität, Balkone,
Spielplätze usw.) wird grundsätzlich als Mindestanforderung ein Beurteilungspegel von 59 dB(A)
tags (Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Allgemeines Wohngebiet) angestrebt. Nachts (22-
6 Uhr) entsteht auf Freibereichen keine Betroffenheit.

Auf das Plangebiet einwirkende Anlagengeräusche

Mehrgenerationen-Zentrum

Der einzige maßgebliche Lärmeintrag im Plangebiet kommt von dem im Nordwesten liegenden Ge-
werbegebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 25 "Eyerbruch". Im Plangebiet resultieren
Beurteilungspegel von bis zu 44/29 dB(A) tags/nachts und liegen so unter den Immissionsrichtwerten
der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete (55/40 dB(A) tags/nachts). Es sind keine Schallschutz-
maßnahmen erforderlich.

Wohngebiet nördlich des geplanten Mehrgenerationen-Zentrums

Der einzige maßgebliche Lärmeintrag im Plangebiet kommt von dem im Nordwesten liegenden Ge-
werbegebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 25 "Eyerbruch". Es resultieren Beurteilungs-
pegel von bis zu 56/41 dB(A) tags/nachts und überschreiten somit die Immissionsrichtwerte der
TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete (55/40 dB(A) tags/nachts) um 1 dB(A) tags/nachts. Es wird
von daher eine Verschiebung des Baufeldes im westlichen Bereich um etwa 1,5 m nach Osten emp-
fohlen.

Vom Plangebiet ausgehende Anlagengeräusche

Die vom Plangebiet ausgehenden Geräusche wurden berechnet und nach der TA Lärm beurteilt. Im
Plangebiet entstehen durch die Nutzung eines Parkplatzes für Besucher und Mitarbeiter, die Anliefe-
rung von Waren, der Betrieb der Müllpressen und die Hausanlagen Anlagengeräusche in der umlie-
genden Nachbarschaft. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung und der geplanten Anlage können
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die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für WA in der Nachbarschaft und das geplante nördliche all-
gemeine Wohngebiet zuverlässig eingehalten werden, sofern die Entwurfsplanung umgesetzt wird.
Befinden sich die Anlieferzonen gemäß der Entwurfsplanung [21] im nördlichen Bereich an der Ost-
fassade und südlich des östlichen Plangebäudes, so sind folgende Randbedingungen einzuhalten.
Für die nordöstlich liegende Anlieferzone des Mehrgenerationenzentrums darf eine maximale anlie-
ferbedingte Fahrzeugfrequentierung von 2 Lkws und einem Sprinter pro Wochentag erfolgen. Für die
südöstlich befindliche Anlieferzone des Mehrgenerationenzentrums ist wochentags eine Fahrzeugfre-
quentierung von 2 Lkws und 2 Sprintern zulässig. Die vorgesehenen Müllpressen sind im nordöstli-
chen Bereich - nördlich des östlichen Plangebäudes - des Mehrgenerationenzentrums zu positionie-
ren. Ein durchgehender Betrieb der Müllpressen ist nicht zulässig. Die Anlieferungen für das Mehrge-
nerationenzentrum sind im Nachtzeitraum auszuschließen. Für die haustechnischen Anlagen auf den
Dächern der Plangebäude wurde festgesetzt, dass der Lärmbeitrag 10 dB(A) unterhalb des Immissi-
onsrichtwertes der TA Lärm betragen muss. Demnach befindet sich die Anlage gemäß 2.2 der TA
Lärm nicht mehr im Einwirkungsbereich an dem maßgeblichen Immissionsort.

Dieses Gutachten umfasst 34 Seiten und 5 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure AG gestattet.

München, den 16. Mai 2019

Möhler + Partner
Ingenieure AG

i. V. M. Sc. Christian Bews i. A. M. Sc. Peter Patsch
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7.  Anlagen

Anlage 1: Lage- und Schallquellenpläne

Anlage 2: Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Anlage 3:  Ergebnislisten der Einzelpunktberechnungen

Anlage 4: Beurteilungspegelkarten Verkehrsgeräusche

Anlage 5: Beurteilungspegelkarten Anlagengeräusche
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Anlage 1: Übersichtslageplan Verkehrslärm

Umgehungsstraße
Penzenhofener Hauptstraße

Wiesenstraße

Kanzelschlag
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Anlage 1.2  Lageplan der Immissionsorte im Plangebiet (Verkehrslärm)

IO 1 V

IO 5 V

IO 4 V

IO 6 V

IO 3 V

IO 2 V
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Anlage 1.3  Lageplan der Immissionsorte Auswirkungen auf die Nachbarschaft  (Ver-
kehrslärm)

IO 2 Verkehr Nachbarschaft

IO 1 Verkehr Nachbarschaft

IO 3 Verkehr Nachbarschaft
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Anlage 1.4  Lageplan der Immissionsorte Freibereiche  (Verkehrslärm)

IO 1 FB

IO 3 FB

IO 2 FB

IO 4 FB
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Anlage 1.5  Lageplan der Immissionsorte Balkone (Verkehrslärm)

IO 1 B

IO 7 B

IO 6 B

IO 5 B

IO 4 B

IO 3 B

IO 2 B
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Anlage 1.6  Übersichtslageplan der Schallquellen Anlagenlärm außerhalb Plangebiet
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Anlage 1.7  Übersichtslageplan der Schallquellen Anlagenlärm innerhalb Plangebiet

Haustechnik

Müllpressen

Anlieferung und Müllabfuhr
(nordöstliche Anlieferzone)

Anlieferung Lebensmittel und Getränke
südöstliche Anlieferzone)Zu- und Abfahrt
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Anlage 1.8  Lageplan der Immissionsorte Auswirkungen auf das Plangebiet (Anlagen-
lärm)

IO 1 A

IO 3 WG

IO 2 WG
IO 4 WG

IO 5 WG

IO 1 WG

IO 6 A

IO 5 A
IO 6 A

IO 2 AIO 3 A
IO 7 A

IO 8 A
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Anlage 1.8  Lageplan der Immissionsorte Auswirkungen auf die Nachbarschaft (Anla-
genlärm)

IO 1 Anlage

IO 4 Anlage

IO 3 Anlage

IO 2 Anlage
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Anlage 2: Ausgabeprotokoll der Schallquellen

Berechnungseinstellung Referenzeinstellung

Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L /m

Geländekanten als Hindernisse Ja Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja

Freifeld vor Reflexionsflächen /m

   für Quellen      1.0      1.0

   für Immissionspunkte      1.0      1.0

Haus: weißer Rand bei Raster Nein Nein

Zwischenausgaben Keine Keine

Art der Einstellung Referenzeinstellung Referenzeinstellung

Reichweite von Quellen begrenzen:

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein

Projektion von Linienquellen Ja Ja

Projektion von Flächenquellen Ja Ja

Beschränkung der Projektion Nein Nein

  *  Radius /m um Quelle herum:

  *  Radius /m um IP herum:

Mindestlänge für Teilstücke /m      1.0      1.0

Variable Min.-Länge für Teilstücke:

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein

Zus. Faktor für Abstandskriterium      1.0      1.0

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613

  *  Seitlicher Umweg Ja Ja

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein

Reflexion

Reflexion (max. Ordnung) 1 1

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

  *  Suchradius /m

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:

  *  Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein

  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein

Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung Ja Ja

Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein

Mehrfachreflexion Nein Nein

Teilstück-Kontrolle

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke: Nein Nein

Beschleunigte Iteration (Näherung): Nein Nein

Geforderte Genauigkeit /dB:      0.1      0.1

Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein

Globale Parameter Referenzeinstellung

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen 0,00

Temperatur /° 10

relative Feuchte /% 70

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto) 40,00

Mittlere Stockwerkshöhe in m 2,80

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2,00 1,00 0,00
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Verkehrsgeräusche – Straße
Straße /RLS-90 (6) Verkehr Plan

STRb001 Bezeichnung Umgehungsstraße Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straße Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 29 Steigung max. % (aus z-Koord.) -8,71

Länge /m 746,40 d/m(Emissionslinie) 1,38

Länge /m (2D) 745,32 DTV in Kfz/Tag 2729,00

Fläche /m² --- Strassengattung Landes-/ Kreisstraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 163,74 3,40 80,00 80,00 60,51 58,73

Nacht 0,00 21,83 1,70 80,00 80,00 51,26 49,16

STRb006 Bezeichnung Penzh. Hauptstr. Os* Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straße Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 10 Steigung max. % (aus z-Koord.) -8,16

Länge /m 380,42 d/m(Emissionslinie) 1,38

Länge /m (2D) 380,29 DTV in Kfz/Tag 8534,00

Fläche /m² --- Strassengattung Landes-/ Kreisstraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 512,04 3,40 100,00 80,00 65,46 65,40

Nacht 0,00 68,27 1,70 100,00 80,00 56,21 56,15

STRb005 Bezeichnung Penzen. Hauptstr. Mi Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straße Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 12 Steigung max. % (aus z-Koord.) 1,02

Länge /m 381,24 d/m(Emissionslinie) 1,38

Länge /m (2D) 381,24 DTV in Kfz/Tag 7547,00

Fläche /m² --- Strassengattung Landes-/ Kreisstraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 452,82 3,40 50,00 50,00 64,93 59,70

Nacht 0,00 60,38 1,70 50,00 50,00 55,68 49,90

STRb002 Bezeichnung Penzen. Hauptstr. we Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straße Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 9 Steigung max. % (aus z-Koord.) -0,75

Länge /m 253,81 d/m(Emissionslinie) 1,38

Länge /m (2D) 253,81 DTV in Kfz/Tag 8592,00

Fläche /m² --- Strassengattung Landes-/ Kreisstraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 515,52 3,40 50,00 50,00 65,49 60,26

Nacht 0,00 68,74 1,70 50,00 50,00 56,24 50,46

STRb004 Bezeichnung Kanzelschlag Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straße Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 12 Steigung max. % (aus z-Koord.) 2,60

Länge /m 208,13 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 208,11 DTV in Kfz/Tag 1858,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 111,48 3,00 50,00 50,00 58,73 53,38

Nacht 0,00 20,44 1,00 50,00 50,00 50,75 44,68

STRb007 Bezeichnung Wiesenstraße Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Straße Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00

Knotenzahl 6 Steigung max. % (aus z-Koord.) 3,33

Länge /m 223,12 d/m(Emissionslinie) 0,00

Länge /m (2D) 223,08 DTV in Kfz/Tag 1000,00

Fläche /m² --- Strassengattung Gemeindestraße

Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt

Emiss.-Variante DStrO M in Kfz / h p / % v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)

Tag 0,00 60,00 3,00 50,00 50,00 56,04 50,69

Nacht 0,00 11,00 1,00 50,00 50,00 48,06 41,99
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Anlagengeräusche

Anlagen außerhalb des Plangebiets
Flächen-SQ/DIN 45691 (4) Anlage außerhalb Pla

FLGK001 Bezeichnung GE 4-GE 5 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage außerhalb Pla Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 13 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 531,60 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 531,39 Tag 57,00 - - 98,83 57,00

Fläche /m² 15230,52 Nacht 42,00 - - 83,83 42,00

FLGK002 Bezeichnung GE 6 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage außerhalb Pla Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 5 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 255,11 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 254,90 Tag 57,00 - - 92,53 57,00

Fläche /m² 3573,59 Nacht 42,00 - - 77,53 42,00

FLGK003 Bezeichnung GE 1-GE3 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage außerhalb Pla Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Knotenzahl 19 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Länge /m 387,48 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m (2D) 386,93 Tag 57,00 - - 95,50 57,00

Fläche /m² 7079,07 Nacht 42,00 - - 80,50 42,00

Anlagen innerhalb des Plangebiets

Parkplatzlärmstudie (2) Anlagen im Plan

PRKL001 Bezeichnung Parkplatz  Plan nach Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang Lw (Tag) /dB(A) -

Knotenzahl 13 Lw (Nacht) /dB(A) 71,77

Länge /m 404,46 Lw" (Tag) /dB(A) -

Länge /m (2D) 404,46 Lw" (Nacht) /dB(A) 37,44

Fläche /m² 2711,43 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Sonderfall (getrennt)

Kpa /dB 0,00

Ki* /dB 4,00

Oberfläche Asphaltierte Fahrgassen

B 60,00

f 1,00

N (Tag) 0,00

N (Nacht) 0,05

PRKL003 Bezeichnung Parkplatz  Plan tags Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang Lw (Tag) /dB(A) 83,03

Knotenzahl 13 Lw (Nacht) /dB(A) -

Länge /m 404,28 Lw" (Tag) /dB(A) 48,71

Länge /m (2D) 404,28 Lw" (Nacht) /dB(A) -

Fläche /m² 2705,57 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Normalfall (zusammengefasst)

Kpa /dB 0,00

Ki /dB 4,00

Oberfläche Asphaltierte Fahrgassen

B 60,00

f 1,00

N (Tag) 0,25

N (Nacht) 0,00
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Punkt-SQ   /ISO 9613 (2) Anlagen im Plan

EZQi001 Bezeichnung Müllpresse Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein

Länge /m --- Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) --- Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A)

Tag 76,20 - 2,00 78,20

Nacht -99,00 - - -99,00

EZQi002 Bezeichnung Müllpresse Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein

Länge /m --- Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) --- Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A)

Tag 76,20 - 2,00 78,20

Nacht -99,00 - - -99,00

Linien-SQ  /ISO 9613 (3) Anlagen im Plan

LIQi001 Bezeichnung ZU/Abfahrt Punkt 3 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein

Länge /m 112,83 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 112,83 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 79,20 - 2,00 81,20 60,68

Nacht 0,00 - - 0,00 -20,52

LIQi002 Bezeichnung Zu/Abfahrt Punkt 2 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 10 Hohe Quelle Nein

Länge /m 225,87 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 225,87 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 81,00 - 2,00 83,00 59,46

Nacht 0,00 - - 0,00 -23,54

LIQi003 Bezeichnung Zubringer Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein

Länge /m 42,80 Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Länge /m (2D) 42,80 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 59,51 - - 75,82 59,51

Nacht 52,52 - - 68,83 52,52

Flächen-SQ /ISO 9613 (5) Anlagen im Plan

FLQi001 Bezeichnung Rangierflächen Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 6 Hohe Quelle Nein

Länge /m 64,76 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 64,76 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 217,53 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 82,50 - 2,00 84,50 61,12

Nacht 0,00 - - 0,00 -23,38

FLQi002 Bezeichnung Rangierfl. Punkt 3 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 7 Hohe Quelle Nein

Länge /m 52,73 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 52,73 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 182,29 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 81,50 - 2,00 83,50 60,89

Nacht 0,00 - - 0,00 -22,61

FLQi003 Bezeichnung Rangierfläche Punkt2 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00
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Flächen-SQ /ISO 9613 (5) Anlagen im Plan

Knotenzahl 6 Hohe Quelle Nein

Länge /m 64,88 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)

Länge /m (2D) 64,88 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 218,68 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 76,90 - 2,00 78,90 55,50

Nacht 0,00 - - 0,00 -23,40

FLQi005 Bezeichnung Hausanlagen west Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 222,64 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Länge /m (2D) 222,64 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 1896,54 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,00 - - 92,78 60,00

Nacht 45,00 - - 77,78 45,00

FLQi006 Bezeichnung haustechnik östlich Wirkradius /m 99999,00

Gruppe Anlage im Plang D0 0,00

Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 208,73 Emission ist flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)

Länge /m (2D) 208,73 Emi.Vari-
ante

Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 1624,04 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,00 - - 92,11 60,00

Nacht 50,00 - - 82,11 50,00



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-5678-2 Anlage 2.6

Details zu Schallemissionsansätzen
Anlieferungen

Tag Nacht
Lieferfrequenz Lkw 1 -
Containerwechsel 2 -
Fahrstrecke Lkw/Sprinter (eben) 450 -
Rangierstrecke 10 -
Rangierniveau 3 -
Ladestrecke zw. Lkw und Ladetor 5 -

Basiswert Ereignisse pro Lkw Wirkzeit [s]
Tag Nacht

63 1 - 77,5 -
77,5 -

66 1 - 64,0 -

100 2 5 62,4 -
100 2 5 62,4 -
94 1 60 64,2 -

108 2 5 70,4 -

106 - 230 82,0 -

82,5 -

Verladegeräusche

Summenpegel Verladen, Rangieren, besondere Ereignisse

Tausch Absetzcontainer

Anlieferzone Punkt 1 Müllabfuhr

LWA

Fahrgeräusch Lkw

Rangiergeräusch Lkw

Anlassen
Türenschlagen
Leerlauf
Betriebsbremse

Summenpegel Fahrgeräusche (eben)

Besondere Ereignisse und Zustände

Tag Nacht
Lieferfrequenz Lkw 1 -
Lieferfrequenz Sprinter 1 -
Fahrstrecke Lkw/Sprinter (eben) 450 -
Rangierstrecke 10 -
Rangierniveau 3 -
Ladestrecke zw. Lkw und Ladetor 5 -

Basiswert Ereignisse pro Lkw Wirkzeit [s]
Tag Nacht

Fahrgeräusch Lkw 63 1 - 77,5 -
Fahrgeräusch Sprinter 57 1 - 71,5 -

78,5 -

Rangiergeräusch Lkw 66 1 - 64,0 -
Rangiergeräusch Sprinter 60 1 - 58,0 -

Anlassen 100 2 5 62,4 -
Türenschlagen 100 2 5 62,4 -
Leerlauf 94 1 60 64,2 -
Betriebsbremse 108 2 5 70,4 -

73,0 -

Handhubwagen leer 94 8 kontinuierlich 61,0 -
Handhubwagen voll* 89 8 kontinuierlich 59,0 -
Rollcontainer 78 8 kontinuierlich 75,0 -
Rollgeräusche, Wagenboden 75 8 kontinuierlich 72,0 -

76,9 -

Summenpegel Rangieren, besondere Ereignisse

Summenpegel Fahrgeräusche (eben)

Anlieferzone Punkt 2

* inkl. pauschaler Lastzuschlag von 3 dB(A)

LWA

Summenpegel Verladen

Verladegeräusche

Besondere Ereignisse und Zustände
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Tag Nacht
Lieferfrequenz Lkw 1 -
Fahrstrecke Lkw/Sprinter (eben) 240 -
Rangierstrecke 10 -
Rangierniveau 3 -
Ladestrecke zw. Lkw und Ladetor 5 -

Basiswert
Ereignisse
pro Lkw Wirkzeit [s]

Tag Nacht
63 1 - 74,8 -

74,8 -

66 1 - 64,0 -

100 2 5 62,4 -
100 2 5 62,4 -
94 1 60 64,2 -

108 2 5 70,4 -
97 0,25 300 68,1 -

94 8 kontinuierlich 61,0 -
89 8 kontinuierlich 59,0 -
78 8 kontinuierlich 75,0 -
75 8 kontinuierlich 72,0 -

78,4 -

Verladegeräusche

Summenpegel Verladen, Rangieren, besondere Ereignisse

Summenpegel Fahrgeräusche (eben)

Kühlaggregat

Besondere Ereignisse und Zustände

Türenschlagen
Leerlauf
Betriebsbremse

Anlieferzone Punkt 3 Lebensmittelanlieferung

LWA

Fahrgeräusch Lkw

Rangiergeräusch Lkw

Anlassen

Handhubwagen leer
Handhubwagen voll*
Rollcontainer
Rollgeräusche, Wagenboden

* inkl. pauschaler Lastzuschlag von 3 dB(A)

Tag Nacht
Lieferfrequenz Lkw 1 -
Fahrstrecke Lkw/Sprinter (eben) 300 -
Rangierstrecke 10 -
Rangierniveau 3 -
Ladestrecke zw. Lkw und Ladetor 5 -

Basiswert
Ereignisse
pro Lkw Wirkzeit [s]

Tag Nacht
63 1 - 75,7 -

75,7 -

66 1 - 64,0 -

100 2 5 62,4 -
100 2 5 62,4 -
94 1 60 64,2 -

108 2 5 70,4 -

94 8 kontinuierlich 61,0 -
89 8 kontinuierlich 59,0 -
78 8 kontinuierlich 75,0 -
75 8 kontinuierlich 72,0 -

78,4 -

Rollcontainer
Rollgeräusche, Wagenboden

LWA

Summenpegel Fahrgeräusche (eben)

* inkl. pauschaler Lastzuschlag von 3 dB(A)

Verladegeräusche

Besondere Ereignisse und Zustände

Rangiergeräusch Lkw

Fahrgeräusch Lkw

Anlieferzone Punkt 3 Getränke

Anlassen
Türenschlagen
Leerlauf
Betriebsbremse

Handhubwagen leer
Handhubwagen voll*

Summenpegel Verladen, Rangieren, besondere Ereignisse
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Tag Nacht
Lieferfrequenz Sprinter 2 -
Fahrstrecke Lkw/Sprinter (eben) 240 -
Rangierstrecke 10 -
Rangierniveau 3 -
Ladestrecke zw. Lkw und Ladetor 5 -

Basiswert
Ereignisse
pro Lkw Wirkzeit [s]

Tag Nacht
Fahrgeräusch Sprinter 57 1 - 71,8 -

71,8 -

60 1 - 61,0 -

94 8 kontinuierlich 61,0 -
89 8 kontinuierlich 59,0 -

65,2 -

* inkl. pauschaler Lastzuschlag von 3 dB(A)

Verladegeräusche

Summenpegel Verladen, Rangieren, besondere Ereignisse

Summenpegel Fahrgeräusche (eben)

Rangiergeräusch Sprinter

LWA

Anlieferzone Punkt 3

Handhubwagen leer
Handhubwagen voll*
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Anlage 3 Ergebnislisten der Einzelpunktberechnungen

Verkehrsgeräusche im Plangebiet (Mehrgenerationenhaus) (Fassade)
Immissionsberechnung
Verkehr Plan Einstellung: Referenzeinstellung

Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt136 IO 1 V EG 56,9 47,4

IPkt137 IO 1 V OG 1 57,8 48,3

IPkt138 IO 1 V OG 2 58,5 49,1

IPkt139 IO 1 V OG 3 58,8 49,4

IPkt140 IO 1 V OG 4 59,1 49,6

IPkt141 IO 2 V OG 3 56,1 46,6

IPkt142 IO 2 V OG 4 56,9 47,3

IPkt143 IO 3 V OG2 46,4 36,9

IPkt144 IO 3 V OG 3 47,5 38,0

IPkt145 IO 3 V OG 4 52,9 43,4

IPkt146 IO 4 V EG 51,5 41,8

IPkt148 IO 4 V OG 1 52,3 42,7

IPkt149 IO 4 V OG 2 53,1 43,5

IPkt150 IO 4 V OG 3 53,9 44,2

IPkt151 IO 5 V OG 1 53,9 44,4

IPkt152 IO 5 V OG 2 54,2 44,7

IPkt153 IO 5 V OG 3 54,8 45,3

IPkt154 IO 6 V OG 1 52,9 43,2

IPkt155 IO 6 V OG 2 53,2 43,6

IPkt156 IO 6 V OG 3 53,6 43,9

IPkt157 IO 6 V OG 4 54,0 44,2

Verkehrsgeräusche im Plangebiet (Mehrgenerationenhaus) (Balkone)
Immissionsberechnung
Verkehr Plan Einstellung: Referenzeinstellung

Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt113 IO 1 B OG1 54,1 44,5

IPkt114 IO 1 B OG 2 54,9 45,3

IPkt115 IO 1 B OG 3 55,4 45,8

IPkt116 IO 2 B OG 1 48,9 39,7

IPkt117 IO 2 B OG 2 49,7 40,5

IPkt118 IO 2 B OG 3 50,8 41,6

IPkt119 IO 3 B OG 2 50,2 40,8

IPkt120 IO 3 B OG 3 51,3 42,0

IPkt121 IO 4 B OG 1 51,4 41,7

IPkt122 IO 4 B OG 2 52,1 42,4

IPkt123 IO 4 B OG 3 52,7 42,9

IPkt124 IO 4 B OG 4 53,4 43,7

IPkt125 IO 5 B OG 1 58,1 48,6

IPkt126 IO 5 B OG 2 58,7 49,2

IPkt127 IO 5 B OG 3 59,0 49,5

IPkt128 IO 5 B OG 4 59,3 49,8

IPkt129 IO 6 B OG 2 55,7 46,1

IPkt130 IO 6 B OG 3 56,4 46,9

IPkt131 IO 6 B OG 4 57,0 47,5
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IPkt132 IO 7 B OG 1 53,4 43,9

IPkt133 IO 7 B OG 2 53,6 44,1

IPkt134 IO 7 B OG 3 54,1 44,7

Verkehrsgeräusche im Plangebiet (Mehrgenerationenhaus) (Freibereiche)
Immissionsberechnung
Verkehr Plan Einstellung: Referenzeinstellung

Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt109 IO 1 FB 52,1 42,4

IPkt110 IO 2 FB 52,8 43,4

IPkt111 IO 3 FB 53,1 43,5

IPkt112 IO 4 FB 39,4 29,8

Verkehrsgeräusche im Plangebiet (Allgemeines Wohngebiet)(Baugrenzen)
Immissionsberechnung
Verkehr Plan Einstellung: Referenzeinstellung

Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt185 IO 1 WG EG 51,2 41,8

IPkt186 IO 1 WG OG 1 51,1 41,7

IPkt187 IO 1 WG OG 2 51,1 41,7

IPkt188 IO 1 WG OG 3 51,4 42,1

IPkt189 IO 2 WG EG 52,9 43,4

IPkt190 IO 2 WG OG 1 53,6 44,1

IPkt191 IO 2 WG OG 2 54,3 44,8

IPkt192 IO 2 WG OG 3 54,7 45,2

IPkt193 IO 3 WG EG 52,1 42,6

IPkt194 IO 3 WG OG1 52,9 43,3

IPkt195 IO 3 WG OG 2 53,6 44,0

IPkt196 IO 3 WG OG 3 54,1 44,6

IPkt197 IO 4 WG EG 51,2 41,8

IPkt198 IO 4 WG OG 1 51,2 41,8

IPkt199 IO 4 WG OG 2 51,7 42,3

IPkt200 IO 4 WG OG 3 51,8 42,5

IPkt201 IO 5 WG EG 50,7 41,2

IPkt202 IO 5 WG OG 1 51,1 41,6

IPkt203 IO 5 WG OG 2 51,5 42,0

IPkt204 IO 5 WG OG 3 51,6 42,2
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Anlagengeräusche
Anlagengeräusche im Plangebiet (Allgemeines Wohngebiet)
Immissionsberechnung
Anlage außerhalb Pla Einstellung: Referenzeinstellung

Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt185 IO 1 WG EG 55,5 40,5

IPkt186 IO 1 WG OG 1 55,5 40,5

IPkt187 IO 1 WG OG 2 55,5 40,5

IPkt188 IO 1 WG OG 3 55,5 40,5

IPkt189 IO 2 WG EG 42,1 27,1

IPkt190 IO 2 WG OG 1 42,1 27,1

IPkt191 IO 2 WG OG 2 42,1 27,1

IPkt192 IO 2 WG OG 3 42,1 27,1

IPkt193 IO 3 WG EG 42,2 27,2

IPkt194 IO 3 WG OG1 42,2 27,2

IPkt195 IO 3 WG OG 2 42,2 27,2

IPkt196 IO 3 WG OG 3 42,2 27,2

IPkt197 IO 4 WG EG 43,5 28,5

IPkt198 IO 4 WG OG 1 43,5 28,5

IPkt199 IO 4 WG OG 2 43,5 28,5

IPkt200 IO 4 WG OG 3 43,5 28,5

IPkt201 IO 5 WG EG 46,0 31,0

IPkt202 IO 5 WG OG 1 46,0 31,0

IPkt203 IO 5 WG OG 2 46,0 31,0

IPkt204 IO 5 WG OG 3 46,0 31,0

Anlagengeräusche auf Nachbarschaft

Immissionsberechnung
Anlagen im Plan Einstellung: Referenzeinstellung

Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt003 IO 1_ EG_Anl_Nach 50,0 36,6

IPkt005 IO 1_ OG1_Anl_Nach 50,5 36,8

IPkt006 IO 1_ OG2_Anl_Nach 50,9 37,3

IPkt007 IO2_EG_Anl_Nach 47,9 33,2

IPkt008 IO2_OG1_Anl_Nach 48,8 34,4

IPkt009 IO2_OG2_Anl_Nach 50,1 36,0

IPkt010 IO3_EG_Anl_Nach 47,3 32,7

IPkt011 IO3_OG1_Anl_Nach 47,9 33,5

IPkt012 IO3_OG2_Anl_Nach 48,8 34,5

IPkt013 IO4_EG_Anl_Nach 46,7 33,6

IPkt014 IO4_OG1_Anl_Nach 47,5 34,2

IPkt015 IO4_OG2_Anl_Nach 47,9 34,8
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Anlagengeräusche auf Allgemeines Wohngebiet (Vorbelastung und Zusatzbelastung)

Immissionsberechnung
Anlagen im Plan Einstellung: Referenzeinstellung

Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt185 IO 1 WG EG 55,6 40,6

IPkt186 IO 1 WG OG 1 55,6 40,6

IPkt187 IO 1 WG OG 2 55,6 40,6

IPkt188 IO 1 WG OG 3 55,6 40,6

IPkt189 IO 2 WG EG 50,2 33,9

IPkt190 IO 2 WG OG 1 51,8 33,5

IPkt191 IO 2 WG OG 2 52,4 35,0

IPkt192 IO 2 WG OG 3 52,7 36,3

IPkt193 IO 3 WG EG 51,2 33,9

IPkt194 IO 3 WG OG1 53,0 34,9

IPkt195 IO 3 WG OG 2 53,1 35,2

IPkt196 IO 3 WG OG 3 53,7 37,3

IPkt197 IO 4 WG EG 47,5 33,2

IPkt198 IO 4 WG OG 1 48,9 34,6

IPkt199 IO 4 WG OG 2 49,9 35,5

IPkt200 IO 4 WG OG 3 51,5 37,1

IPkt201 IO 5 WG EG 47,6 33,4

IPkt202 IO 5 WG OG 1 47,7 33,4

IPkt203 IO 5 WG OG 2 47,8 33,3

IPkt204 IO 5 WG OG 3 48,2 33,8
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Anlage 4.1  Beurteilungspegelkarten
Beurteilungspegelkarte Verkehrsgeräusche Prognose Planfall Aufpunkthöhe h=2m üGOK tags
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Anlage 4.2  Beurteilungspegelkarten
Beurteilungspegelkarte Verkehrsgeräusche Prognose Planfall Aufpunkthöhe h=2m üGOK nachts
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Anlage 4.3  Beurteilungspegelkarten
Beurteilungspegelkarte Verkehrsgeräusche Prognose Planfall Aufpunkthöhe h=6m üGOK tags
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Anlage 4.4  Beurteilungspegelkarten
Beurteilungspegelkarte Verkehrsgeräusche Prognose Planfall Aufpunkthöhe h=6m üGOK nachts
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Anlage 4.5  Differenzpegelkarten
Differenzpegelkartepegelkarte Verkehrsgeräusche Aufpunkthöhe h=2m üGOK tags
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Anlage 4.6  Differenzpegelkarten
Differenzpegelkartepegelkarte Verkehrsgeräusche Aufpunkthöhe h=2m üGOK nachts
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Anlage 4.7  Differenzpegelkarten
Differenzpegelkartepegelkarte Verkehrsgeräusche Aufpunkthöhe h=6m üGOK tags
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Anlage 4.8  Differenzpegelkarten
Differenzpegelkarte Verkehrsgeräusche Aufpunkthöhe h=6m üGOK nachts



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-5678-2 Anlage 5.1

Anlage 5.1  Beurteilungspegelkarten
Beurteilungspegelkarte Anlagengeräusche  Aufpunkthöhe h=2m üGOK tags



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-5678-2 Anlage 5.2

Anlage 5.2  Beurteilungspegelkarten
Beurteilungspegelkarte Anlagengeräusche mit Parkplatz Aufpunkthöhe h=2m üGOK nachts



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-5678-2 Anlage 5.3

Anlage 5.3  Beurteilungspegelkarten
Beurteilungspegelkarte Anlagengeräusche  Aufpunkthöhe h=6m üGOK tags



Möhler + Partner Ingenieure AG Bericht 700-5678-2 Anlage 5.4

Anlage 5.4  Beurteilungspegelkarten
Beurteilungspegelkarte Anlagengeräusche Aufpunkthöhe h=6m üGOK nachts


